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Vorwort  
 
In den kommenden Jahren wird sich die Altersstruktur 
in der Bundesrepublik Deutschland zunehmend 
verändern, zum einen durch Geburtenrückgang, zum 
anderen durch die weiter steigende Lebenserwartung. 
Der demografische Wandel stellt auch die kommunale 
Ebene vor neue Herausforderungen, da die zu 
erwartenden Veränderungen alle Bereiche betreffen 
wird, die wir mit Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit 
verbinden: Schulen, Regional- und Stadtplanung, 
Wohnungsmarkt, Wirtschaftsentwicklung, das 
Zusammenleben untereinander und die Entwicklung 
der kommunalen Finanzen.  
 
Auch der Rheingau-Taunus-Kreis mit einem aktuellen Bevölkerungsumfang von 
rund 185.000 Menschen bleibt von den anstehenden  Entscheidungen und 
Aufgaben nicht verschont, so dass wir bei unseren Planungen die sich 
abzeichnenden Entwicklungen berücksichtigen wollen und müssen. Denn: Wir alle 
haben eine Verpflichtung gegenüber nachfolgenden Generationen. 
 
Der Rheingau-Taunus-Kreis hat sich seit Anfang des Jahres 2007 verwaltungsintern 
mit den Auswirkungen des demografischen Wandels beschäftigt und bereits die 
ersten verwaltungsinternen Konzepte erarbeitet. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe 
„Demografischer Wandel“ in den Bereichen der Alten-, Jugend- und Behindertenhilfe 
sowie der Gesundheitsverwaltung gegründet, die als so genannte „Keimzelle“ 
innerhalb der Kreisverwaltung das Thema und seine Auswirkungen untersuchte.  
 
Das Ergebnis der Arbeitsgruppe stelle ich Ihnen mit diesem Bericht zur Verfügung. 
Dieser Bericht erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung aller 
Aktivitäten von Städten, Gemeinden, Verbänden, Vereinen und anderer Träger, die 
sich bereits mit den Folgen des demografischen Wandels beschäftigen. Vielmehr 
stellt dieser Bericht eine Einladung zur Mitarbeit an alle Interessierte dar, an diesem 
Thema aktiv mitzuwirken. Der Rheingau-Taunus-Kreis wird in den nächsten Monaten 
zu Auftaktveranstaltungen im Rahmen des Demografie Dialoges einladen, um über 
die hier skizzierten Bereiche hinaus auf die Auswirkungen des demografischen 
Wandels steuernd und gestaltend einwirken zu können. 
 

Für Anregungen und Wünsche an diesen Bericht stehen wir Ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung. 
 
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre! 
 

Ihr 
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                             “Der zuverlässigste Weg, die Zukunft zu sehen, ist das Verstehen der Gegenwart“  
                                             John N aisbitt 

 

 

 

 

Einleitung 

 

 
Die demografische Entwicklung geht laut Bertelsmann Stiftung „...einher mit tief grei-
fenden wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen.“1 Weiter 
heißt es, dass „Entwicklungstendenzen frühzeitig erkannt, beleuchtet und durchdacht 
werden müssen, um sie langfristigen nachhaltigen Lösungen zuzuführen – in der 
Regel bei knappen Haushaltsmitteln.“2 
 
„Der demografische Wandel betrifft grundsätzlich nahezu alle Lebensbereiche vor 
Ort, so dass es notwendig ist, für seine Gestaltung eine Gesamtstrategie zu erarbei-
ten, an der möglichst viele Akteure und Ressorts mitarbeiten.“3 
 
In diesem Bericht wird sich speziell mit dem Demografischen Wandel im Bereich der 
Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe sowie dem Gesundheitswesen beschäftigt, wel-
cher ansatzweise 2 von 5 Handlungsfeldern abdeckt, die der Wegweiser Demografi-
scher Wandel4 für die Kommunen formuliert5: 
 

1. Zukunftsorientierte Seniorenpolitik 

2. Kinder- und familienfreundliche Politik 

3. Ausbalanciertes Infrastrukturmanagement 

4. Urbanität und Flächenentwicklung 

5. Sozialer Segregation entgegenwirken und aktive  
Integrationspolitik betreiben (teilweise).  

 
Beginnen werden wir unseren Bericht mit der Gesamtdarstellung für den Rheingau-
Taunus-Kreis, mit dem Wissen, dass wir als Flächenkreis durchaus die beiden Kreis-
teile unterschiedlich betrachten müssen. Dies wird dann auch im zweiten Schritt um-
gesetzt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Versorgung der Menschen mit einer Behinderung im 
Alter im Rahmen der Eingliederungshilfe nicht auf Erfahrungen oder bisherige Struk-
turen zurückgreifen kann, da dieser Personenkreis als erste Generation nach dem  
II. Weltkrieg diesen Bedarf entwickelt. Die Benennung von Zahlen oder Prognosen 
sind daher nur im begrenzten Maße möglich. 
 

                                                      
1 Wegweiser Demografischer Wandel 2020, Bertelsmann Stiftung, 2006, S.8 
2 Ebenso 
3 Demografie konkret-Handlungsansätze für die kommunale Praxis, Bertelsmann-Stiftung, S.8 
4 Wegweiser Demografischer Wandel 2020, Bertelsmann Stiftung, 2006, S. 9 
5 Punkt 5 „Integrationspolitik“ bezieht sich in diesem Bericht nur auf die Behindertenpolitik und nicht 
auf die Migration 
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Die Jugendhilfe  im Landkreis ist den Auswirkungen des demografischen Wandels 
auf andere Art und Weise ausgesetzt als die Altenhilfe und die Behindertenhilfe. 
 
Die Entwicklungen in den Einwohnerzahlen der Hilfebereiche stehen sich diametral 
gegenüber. Sogar im Bereich der Minderjährigen verläuft die Entwicklung verschie-
dener Altersgruppen gegensätzlich. Jugendhilfe ist im demografischen Wandel ande-
ren und komplexeren Einflussfeldern ausgesetzt. Sie hat anders als die Altenhilfe 
nicht nur mit biologischen Tatsachen mit einer relativ hohen Ereigniswahrscheinlich-
keit zu tun. Sie hat eine niedrigere Planungssicherheit für Vorausschätzungen künfti-
ger Bedarfe und ist hinsichtlich der vielen spezifischen Einflüsse mit Unsicherheiten 
behaftet. Versorgungsstrukturen und Versorgungsregionen unterliegen anderen pla-
nerischen Aspekten als die Alten- und die Behindertenhilfe. 
 
Die Gesundheitsverwaltung verlangt ebenfalls eine eigenständige fachliche Ausei-
nandersetzung mit den Auswirkungen des demografischen Wandel (Teilbericht III). 
Darüber hinaus sind die Erkenntnisse des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Ge-
sundheitsamtes im Teilbericht I eingeflossen. 
 
Aus diesem Grunde ist dieser Bericht übersichtlich in die drei Teilpläne Alten- und 
Behindertenhilfe, Jugendhilfe und Gesundheitsverwaltung gegliedert. 
 
Als wir mit der Erstellung des Berichtes vor ca. einem Jahr begonnen haben, musste 
bei der Auswertung des vorhandenen statistischen Datenmaterials festgestellt wer-
den, dass das Datenmaterial zum Teil lückenhaft und nicht kompatibel ist und teil-
weise verschiedene Ergebnisse liefert.  
 
Es lag der Arbeitsgruppe seiner Zeit folgendes statistisches Zahlenmaterial vor: 
 

·  Bertelsmann Stiftung  
·  Hess. Statistisches Landesamt (HSL) 
·  Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen mbH 

 
Die Arbeitsgruppe hatte sich schwerpunktmäßig, aufgrund der kleinräumigen Analy-
sen, auf die statistischen Daten der Bertelsmann Stiftung beschränkt, die Altenhilfe-
planung verwendete bei ihren Berechnungen Zahlen des Hess. Statistischen Lan-
desamtes.  
 
Inzwischen wurde die Hessen Agentur GmbH beauftragt verlässliches Datenmaterial 
für den Rheingau-Taunus-Kreis zu erheben. Dieses Datenmaterial ist zukünftig die 
Basis für alle an diesem Thema arbeitenden Fachdienste. Damit ist gewährleistet 
hier eine Einheitlichkeit für den gesamten Rheingau-Taunus-Kreis mit einer einheitli-
chen Aussagekraft für die Zukunft sicher zu stellen. 
 
Die Arbeitsgruppe verwendet nunmehr in diesem Bericht die Bevölkerungsvoraus-
schätzung der Hessen Agentur GmbH. Beim Zugrundelegen von Pflegequotenbe-
rechnungen verwendet die Altenhilfeplanung das Datenmaterial des Hess. Statisti-
schen Landesamtes. 
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I  Alten- und Behindertenhilfe 
 
 
 
1.  Offene Altenhilfe des Rheingau-Taunus-Kreises ( RTK) 
 
 
Die Offene Altenhilfe, die sich primär mit den Anliegen der Senioren, die in Senioren-
clubs, Seniorengruppen oder Senioreninteressenkreisen organisiert sind, beschäftigt, 
gehört zu den freiwilligen Aufgaben des Rheingau-Taunus-Kreises. Zur Erfüllung 
dieser Aufgaben werden regelmäßig seit vielen Jahren Mittel zur Verfügung gestellt. 
 
Es handelt sich um Senioren, die sowohl zu der Personengruppe der sog. „Jungse-
nioren“ (Alter: 50plus), als auch zu der Personengruppe der Senioren ab 75 Jahre 
gehören. Diese beiden Gruppierungen nehmen z. T. regen Anteil an den örtlichen 
Seniorenangeboten und engagieren sich in dessen verschiedensten Gruppierungen. 
Bei den „Jungsenioren“ handelt es sich um Personen, die aktiv ihre Freizeit gestalten 
und offen sind für die unterschiedlichsten Angebote. Diejenigen, die sich in den 
Gruppen ehrenamtlich betätigen, sind in der Lage ohne große Unterstützung eine 
Leitungsfunktion wahrzunehmen. 
 
Bei der Personengruppe der Senioren handelt es sich dagegen um Personen, die 
aufgrund des Alters oder von Erkrankungen nur bedingt Angebote wahrnehmen kön-
nen. Sie sind eher örtlich gebunden und nutzen den Besuch der Seniorengruppen 
zur Kontaktpflege. Hier sind die Verantwortlichen oft selbst gesundheitlich einge-
schränkt und benötigen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit mehr Unterstützung. 
  
Es ist ein Anliegen des RTK die Personen, die diese Seniorengruppen leiten, in ihrer 
Arbeit zu unterstützen und zu fördern. Dies geschieht u. a. durch Fortbildungen mit 
den Schwerpunkten  
 

·  Seniorentanz (regelmäßige Fortbildung der Seniorentanzleiterinnen; in den 
Tanzgruppen nehmen regelmäßig ca. 300 Personen, z. T. über 80 Jahre teil) 
 

·  Unterstützung mit Ideen und Anregungen für die regelmäßigen Seniorentref-
fen (es gibt ca. 150 Seniorengruppen im RTK einschl. Wander- und Senioren-
tanzgruppen) 
 

·  Angebote im Bereich Computer (Ausbildung von Personen, die PC-Kurse für 
Senioren anbieten, inzwischen ein Selbstläufer, zur Verfügung stellen von PC-
Räumen in Schulen) 
 

·  Angebote im Bereich Lesen (Ausbildung von Personen in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Lesen Mainz; Vorlesepersonen lesen in Kindergärten, Grundschu-
len, Seniorenheimen und auch bei Alleinstehenden) 
 

·  Angebote im Bereich Gedächtnistraining und Erste - Hilfe speziell für Senioren 
 

·  Unterstützung der Seniorenarbeit vor Ort durch die ehrenamtlichen Senioren-
beraterinnen mit Material (Bücher, Liedtexten etc.) 
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In regelmäßigen Treffen der ehrenamtlichen Seniorenberaterinnen mit der zuständi-
gen Sachbearbeiterin und der Fachdienstleitung des Fachdienstes Soziales werden 
alle relevanten Themen besprochen, die die „Jungsenioren“ und „Senioren“ betref-
fen. 
 
Die Angebote für die Senioren sind zurzeit ausreichend und variieren geringfügig, 
wobei es ein großes Problem ist, für diese örtlichen Seniorengruppen Personen zu 
finden, die die Leitung und Organisation übernehmen. 
 
Hier müssen neue Wege zur Unterstützung gefunden werden. 
 
Angebote für die „Jungsenioren“, werden vorwiegend in den Kommunen abgedeckt  
(z.B. Reisen, Fotografieren, Malen, Kunstgeschichte etc.) erfahren aber auch Unter-
stützung durch die Offene Altenhilfe. Positiv ist zu vermerken, dass viele bereit sind, 
sich ehrenamtlich, wenn auch nur projektbezogen bzw. zeitlich begrenzt, zu engagie-
ren. Wie dieses Potenzial, auch gerade für die Senioren genutzt werden kann, ist 
eine der Aufgaben, mit der sich in Zukunft die Offene Altenhilfe auseinandersetzen 
wird und muss. 
 
 
2.  Bevölkerungsentwicklung und Bedarfslagen im Rhe ingau-Taunus-Kreis 
 
 
2.1  Gesamtdarstellung für den Rheingau-Taunus-Krei s 
 
 
Als Ausgangssituation ist festzuhalten, dass die demografische Entwicklung auch im 
Rheingau-Taunus-Kreis zu einem Bevölkerungsrückgang bei gleichzeitigem Anstieg 
des Anteils der älteren Menschen führt (siehe Schaubild).  
 
 

 
Quelle: Bevölkerungsprognose Hessen Agentur GmbH, Stand März 2008 
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Unter Berücksichtigung der Pflegestatistik aus 2003 hat das Hessische Statistische 
Landesamt (HSL) die zukünftigen Pflegequoten  für den Rheingau-Taunus-Kreis be-
rechnet: 

 

Pflegebedürftig  (gemäß SGB XI) sind/werden demnach sein: 

Anteil aller Pflegebedürftiger
an der Gesamtbevölkerung im RTK

2,86%

3,81%

4,98%

2,66%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2006 2010 2020 2030

 
 

In 2003 wurden im Rheingau-Taunus-Kreis 26 Prozent und im Jahre 2005 bereits 30 
Prozent der Pflegebedürftigen stationär  versorgt. 

Auf Grundlage der durch das Hessische Statistische Landesamt benannten Zahlen 
muss davon ausgegangen werden, dass am Jahresende 2006 ca. 16.000 Menschen 
im RTK lebten, die einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinde-
rung von 50% besaßen. Hinzu kommen ca. 3.800 Menschen, die zwar Anspruch hat-
ten, jedoch keinen Antrag stellten. Von diesen insgesamt ca. 20.000 behinderten 
Menschen hat die Hälfte das 65. Lebensjahr vollendet. 

 

Die demografische Entwicklung führt damit zu veränderten Bedarfslagen und Her-
ausforderungen  u. a. im Bereich der Gestaltung der Lebenslagen alter und hochalt-
riger Menschen insbesondere zur Sicherung vorrangig der häuslichen Versorgung. 

 
2.1.1  Pflege 

Im landesweiten Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen vom 
09.07.1996 werden die Bedarfe wie folgt festgelegt: 

 

Bedarf an vollstationärer Pflege:  2,5 % der über 65-jährigen 

Bedarf an Kurzzeitpflege:  0,2 % der über 75-jährigen (hierbei handelt 
es sich aber ausdrücklich um einen Orientie-
rungswert) 

Bedarf an Tages- und  

Nachtpflege:  0,25 % - 0,30 % der über 65-jährigen 
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Für die Berechnung des zukünftigen Bedarfs an stationärer Pflege wird zum einen 
die Bevölkerungsprognose der Hessen Agentur für den Rheingau-Taunus-Kreis  
herangezogen (Prognose I). 
 
Zum anderen werden die Ergebnisse der Pflegestatistik sowie die Pflegequotenvor-
ausberechnung des HSL für den vollstationären Bereich für den Rheingau-Taunus-
Kreis miteinander verknüpft (Prognose II). 
 
Für die Versorgung mit ambulanten Pflegeeinrichtungen sind im Rahmenplan keine 
Bedarfsanhaltswerte festgelegt. Vielmehr sollen die Landkreise und kreisfreien Städ-
te evtl. vorhandene Versorgungslücken durch den Aufbau der erforderlichen Angebo-
te schließen. 
 
 
Bedarfs-Prognose I - Hessischer Rahmenplan und Bevölkerungsprognose - für den 
vollstationären Bereich bedeutet daher  
 
   2010     949 Plätze 
 

            2020  1.115 Plätze 
 
 
Bedarfs-Prognose II - Pflegequotenvorausberechnung und Pflegestatistik - 
 
Im Jahr 2005 wurden im Rheingau-Taunus-Kreis 30 Prozent der Pflegebedürftigen 
stationär versorgt. 
 
Unter Beibehaltung dieser Versorgungsquote ergibt sich für den Rheingau-Taunus-
Kreis zukünftig folgender tatsächlicher Bedarf an Pflegeplätzen: 
 
 

 Pflegebedürftige 
ab 65 Jahre 

30%, stationäre Versorgung 

2010 3.824 1.147 
2020 5.257 1.577 

 
 

Das Taunussteiner Seniorenzentrum an der Lessingstraße plant bis 2009 einen 
Neubau zur Verbesserung der Wohnqualität der Heimbewohner, der voraussichtlich 
eine Platzzahlerhöhung um 15 Plätze mit sich bringt.    
 
Das Marienheim in Geisenheim wird nach Umbau und Sanierung die Platzzahl um 
10 Plätze reduzieren (von 106 auf 96). 
 
Weiterhin steht die Planung für den Neubau eines Seniorenzentrums in Oestrich-
Winkel mit derzeit 80 Plätzen im Raum. Erste Gespräche werden gegenwärtig ge-
führt. Darüber hinaus gibt es noch Pläne für einen Neubau in Idstein mit ca.130 Pfle-
geplätzen.   
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Derzeit befinden sich im Rheingau-Taunus-Kreis 19 vollstationäre Einrichtungen mit 
1.386 Plätzen. Eine  Erhöhung der Platzzahl um 4 im SCIVIAS St. Valentinushaus in 
Kiedrich, vollstationärer Bereich ist für dieses Jahr beantragt.  
 
Wenn die vorgenannten Projekte tatsächlich umgesetzt werden, dann ist aus heuti-
ger Sicht der Bedarf an Plätzen der vollstationären Pflege gegenw ärtig und mit-
telfristig gedeckt. 
 
 
Für die Kurzzeitpflege  gilt die Bedarfsprognose I: 
 

2010 32 Plätze 
 

2020 45 Plätze 
 
Derzeit gibt es im RTK 18 solitäre Kurzzeitpflegeplätze und 75 eingestreute Kurzzeit-
pflegeplätze. Wie bereits erwähnt handelt es sich bei dem empfohlenen Wert von  
0,2 % ausdrücklich um einen Orientierungswert. Der genaue Bedarf ist vor Ort zu 
ermitteln. Aus heutiger Sicht ist allerdings der Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen im 
RTK gegenwärtig und mittelfristig gedeckt. 
  
Im Herbst 2006 hat die solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung Haus St. Ferrutius in Tau-
nusstein-Bleidenstadt geschlossen. Die Einrichtung wurde in ein stationäres Hospiz 
umgewandelt. 
 
Bislang gibt es noch keinen leistungsrechtlichen Rahmen für die Realisierung der 
„rehabilitativen Kurzzeitpflege“. Sofern hier neue Möglichkeiten eröffnet werden, soll-
te der Aufbau solcher Angebote seitens des Landkreises unt erstützt werden. 
 
 
Für die Tages- und Nachtpflege gilt ebenfalls die Bedarfsprognose I: 
 

 
2010    95 bis 114 Plätze 
 
2020  112 bis 134 Plätze 

 
 
Der Rheingau-Taunus-Kreis verfügt derzeit über 8 solitäre Tagespflegeplätze sowie 
16 integrierte Tagespflegeplätze. Der rechnerische Bedarf an Tages- und Nacht-
pflege ist im Rheingau-Taunus-Kreis nicht gedeckt. 
 
Die Inanspruchnahme dieser Betreuungsangebote ist eher gering. Hier ist zu überle-
gen, ob andere Formen der Tagespflege (z.B. „häusliche Tagespflege“ in Pflegefami-
lien, siehe Main-Kinzig-Kreis) erprobt werden sollten. 
 
 
Für die ambulanten Pflegedienste kann festgestellt werden, dass derzeit 34  ambu-
lante Pflegedienste flächendeckend im RTK tätig sind. Der Altenhilfeplanung sind  
gegenwärtig keine Versorgungslücken in diesem Bereich bekannt. 
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Für die Pflege von behinderten Menschen im Alter ist zu unterscheiden, ob die 
Pflege im Vordergrund steht oder die Beeinträchtigungen durch die Behinderung  
hervorgerufen werden und zusätzlich ein Pflegebedarf besteht.  
 
Steht die Pflege im Vordergrund, fließt dieser Bedarf in die vorgenannten Bedarfs-
prognosen ein und es  kann auf die Einrichtungen im Pflegebereich zurückgegriffen 
werden. Dies wird insbesondere bei Menschen mit einer geistigen oder körperlichen 
Behinderung der Fall sein. 
 
Bei dem Personenkreis, bei dem die Behinderung im Vordergrund steht und zusätzli-
che Betreuung und/oder Pflege zu leisten ist, wird es sich vorrangig um Menschen 
mit einer psychischen oder Sucht-Erkrankung handeln. Für diese Klientel stehen im 
Kreis derzeit zwei Einrichtungen (Wohn- und Pflegeheim des ZSP Eltville, Haus Va-
lentin in Kiedrich) mit insgesamt ca. 120 Plätzen zur Verfügung.  
 
Diese Plätze sind aus historischen Gründen derzeit auch mit Personen belegt, die 
nicht aus unserem Kreisgebiet stammen. Mit Einführung der Regionalisierung und 
der Hilfeplankonferenzen werden frei werdende Plätze in diesen Einrichtungen bis 
auf wenige Ausnahmen grundsätzlich nur an Personen vergeben, die ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt in unserem Kreis haben. Somit wird sich im Laufe der nächsten 
Jahre eine mehrheitliche Belegung mit Personen aus unserem Kreisgebiet ergeben. 
 
Für die Menschen mit einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung befinden 
sich im Kreis 8 Einrichtungen mit ca. 700 Plätzen. Diese Plätze werden zum großen 
Teil auch überregional belegt und stehen hauptsächlich jüngeren behinderten Men-
schen zur Verfügung, versorgen aber auch die dort älter gewordenen behinderten 
Menschen. Nach Mitteilung der Einrichtungen leben dort z. Zt. ca. 55 Personen über 
60 Jahren, die zum großen Teil aus anderen Regionen stammen, allerdings schon 
seit Jahrzehnten in den Einrichtungen leben und den Kreis als ihre Heimat betrach-
ten. Aus diesem Grund sollten auch diese Personen als Mitbürger des RTK betrach-
tet und in die Bedarfsprognose einbezogen werden.  
 
Es kann unter den oben geschilderten Voraussetzungen jedoch davon ausgegangen 
werden, dass der Bedarf mittelfristig als gedeckt angesehen werden kann.      
 
 
2.1.2  Hilfe und Betreuung 
 
Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsprognose der Hessen Agentur in Verbin-
dung mit den Infratest Anhaltswerten in Hinsicht der zu erwartender Hilfebedürftig-
keit  (ohne Leistungsanspruch nach SGB XI) wurde ausgehend vom Jahr 2006 durch 
die Altenhilfeplanung die Zunahme des Hilfebedarfs für den Rheingau-Taunus-Kreis 
berechnet.  

Drei bis fünf Prozent der Gesamtbevölkerung werden hilfebedürftig sein (ohne Leis-
tungsanspruch nach dem SGB XI). 
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Hilfebedarf im RTK bis 2030 in Personen
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Die Zunahme dieses Hilfebedarfs von 2006 bis 2030 wird zu Kostensteigerungen  
im Rahmen des SGB XII führen, die sich jedoch nicht genau beziffern lassen. 

Mit Wirkung zum 01.07.2008 soll das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft tre-
ten, welches die Strukturen der Pflege zugunsten aller Beteiligten, insbesondere der 
Pflegebedürftigen, der Angehörigen und der Pflegenden verändert. Die Leistungen 
werden schrittweise erhöht – im Bereich der häuslichen und stationären Pflege, aber 
auch für demenziell erkrankte Pflegebedürftige im stationären Bereich. 
  
Als zentrale wohnortnahe und erreichbare Anlaufstellen für die Pflegebedürftigen und 
ihre Angehörigen können Pflegestützpunkte eingerichtet werden.  Die Einführung soll 
allerdings den einzelnen Ländern überlassen werden. Hier bleibt abzuwarten, wie 
das Land Hessen dies umsetzt. Es ist aber vorgesehen, dass die Pflege- und Kran-
kenkassen Pflegestützpunkte einrichten, wenn die zuständige oberste Landesbehör-
de dies anordnet.  
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Die Pflegekassen haben darauf hinzuwirken, dass sich die nach Landesrecht zu be-
stimmenden Stellen an den Pflegestützpunkten beteiligen.  
 
Neu ist die in das SGB XII aufgenommene Soll-Verpflichtung der Sozialhilfeträger, 
gemeinsam mit den Beteiligten der Pflegestützpunkte alle für die wohnortnahe Ver-
sorgung und Betreuung in Betracht kommenden Hilfe- und Unterstützungsangebote 
zu koordinieren. 
 
Die Aufgaben der Pflegestützpunkte sind Auskunft und Beratung der Pflegeversi-
cherten. Neu ist, dass ab 01.01.2009 ein individueller Anspruch auf Pflegeberatung 
gesetzlich verankert wird. Die Pflegekassen werden verpflichtet, für ihre pflegebe-
dürftigen Versicherten Pflegeberatung (Fallmanagement) anzubieten, d. h. im Pfle-
gestützpunkt - wenn einer vorhanden ist - wird durch den Pflegeberater auf Wunsch 
des Ratsuchenden ein Versorgungsplan bezogen auf seine jeweilige persönliche Si-
tuation erarbeitet.   
  
Aus heutiger Sicht kann festgestellt werden, dass die Leistungen der Pflegeversiche-
rung auch zukünftig nur pauschaliert sind und damit nur einen Teil des Hilfe- und 
Pflegebedarfes decken werden und der Sozialhilfeträger Restkostenträger bleibt. 
In welcher Höhe in diesem Bereich mit  Kostensteigerungen zu rechnen ist, bleibt 
abzuwarten. Inwieweit Mehrausgaben durch die Umsetzung der Pflegestützpunkte 
anfallen, ist derzeit ebenfalls nicht einschätzbar. 

 
Auf die Hilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe  nach dem SGB IX und SGB XII 
hat jeder Mensch mit Behinderung einen Rechtsanspruch . Die Kostenträgerschaft 
für Menschen, die erstmals nach dem 65. Lebensjahr Eingliederungshilfe in An-
spruch nehmen, obliegt in jedem Fall dem Rheingau-Taunus-Kreis, so dass zukünftig 
mit steigenden Kosten zu rechnen ist. 

Die älteren Menschen haben ein großes Informations- und Beratungsbedürfnis über 
bestehende Hilfe- und Betreuungsangebote. 
 
Im Rheingau-Taunus-Kreis existieren verschiedene Beratungs- und Anlaufstellen für 
ältere Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf. Innerhalb der Kreisverwaltung informie-
ren und beraten die Fachdienste Soziales und Gesundheitsamt. In einem Kreis-
Seniorenwegweiser  sind die Angebote für ältere Menschen zusammengestellt. In 
den Kommunen gibt es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Senio-
ren/Seniorinnen. Bei steigendem Informations- und Beratungsbedarf älterer Men-
schen wird der Ausbau dieser Strukturen erforderlich. 
 
Für behinderte Menschen sind außerdem entsprechende Informationen im Psychiat-
rieleitfaden  und in der Broschüre „Durchblick“  enthalten. 
 
Da der Hilfe- und Betreuungsbedarf individuell sehr verschieden ist, werden für diese 
Personengruppen vielfältige und differenzierte Angebote benötigt. 
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2.1.3 Angebotsstruktur 
 
 
Folgende Angebote  werden z. Zt. vorgehalten: 
 

····  Betreutes Wohnen 
 

Die Leistungen im Bereich des Betreuten Wohnens sind unterschiedlich ausgestaltet 
und nicht normativ geregelt. Inzwischen können sich die Träger des Betreuten Woh-
nens für Senioren ihre Dienstleistungen nach DIN 77800 zertifizieren lassen. 
In Idstein und Waldems existiert eine Sonderform des „Betreuten Wohnens für Seni-
oren“. Hier betreut das Diakonische Werk in Kooperation mit der Kommunalen Woh-
nungsbaugesellschaft und den beteiligten Kommunen Personen mit Hilfe- und/oder 
Pflegebedarf in der eigenen Wohnung. Dieses Modell wurde in den regionalen Pfle-
gekonferenzen sowie in der Seniorenkommission vorgestellt. Beide Gremien emp-
fehlen dem Kreisausschuss den Aufbau einer solchen Betreuung auch in anderen 
Kreisregionen.  
Ein ähnliches Angebot befindet sich seit 01.04.08 auch in Eltville-Ost im Aufbau. 
 
 

····  Besuchsdienste/Nachbarschafts- und Bürgerhilfe 

In den Kommunen existieren unterschiedliche Formen der niedrigschwelligen Hilfs-
dienste (z.B. Besuchsdienste der Kirchengemeinden oder des Malteser Hilfsdiens-
tes). In Idstein und Hohenstein bestehen bereits seit einigen Jahren Angebote der 
Bürgerschafts- und Nachbarschaftshilfen. 
 
Über das seitens der hessischen Landesregierung aufgelegte Arbeitsmarktprogramm 
„Erfahrung hat Zukunft“ steht dem Rheingau-Taunus-Kreis seit 15.10.07 eine ge-
schulte Kraft zum Auf- und Ausbau von Seniorengenossenschaften zur Verfügung. 
Erste Kontakte in die Kommunen wurden bereits geknüpft. 
 
 

····  Zielgruppe: Demenzkranke 
 
Besonderen Betreuungsbedarf haben demenzkranke Menschen und deren Angehö-
rige. Untersuchungen 6 gehen davon aus dass 7,2% der über 65-Jährigen an einer 
Demenz erkranken (mittlere Prävalenzrate). Wird diese Erkrankungsrate auf die Be-
völkerungsprognose der Hessen Agentur für den Rheingau-Taunus-Kreis angelegt, 
ist mit folgendem Anstieg dieser Personengruppe zu rechnen: 
 

                                                      
5 Bickel, H. (1999): Epidemiologie der Demenzen. In: H. Förstl, H. Bickl u. A. Kunz (Hrsg): Alzheimer     
Demenz. Grundlagen, Klinik und Therapie. Berlin, Heidelberg 
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Demenzkranke im RTK bis 2030 in Personen
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a) Beratung: 

Im Gerontopsychiatrischen Zentrum des SCIVIAS St. Valentinushauses in Kiedrich 
wird Alten- und Angehörigenberatung insbesondere auch für demenzkranke Men-
schen und deren Angehörigen angeboten. 
 

 

b) Selbsthilfegruppen:  

In zwei Kreisregionen existieren Selbsthilfegruppen für Angehörige von demenzkran-
ken Menschen. 

Weitere Informationen findet man unter  

www.rheingau-taunus.de/inhalt/index_main.asp 

oder in einer Broschüre, die beim Fachdienst Gesundheitsamt erhältlich ist. 
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c) ambulante Dementenbetreuung 
 
Im Februar 2008 existieren im Rheingau-Taunus-Kreis sechs nach Landesrecht an-
erkannte und geförderte niedrigschwellige Betreuungsangebote für demenzkranke 
Menschen: 
 

·  Stadtverwaltung Oestrich-Winkel 
 

·  Diakoniestation Aarbergen-Hohenstein 
 

·  Leitstelle Älterwerden der Stadt Taunusstein 
 

·  Gemeinde Heidenrod 
 

·  Mobiler Sozialer Dienst des Diakonischen Werkes 
 

·  Diakoniestation Niedernhausen 
 
Die Betreuungen werden durch geschulte Laienhelfende unter Anleitung einer Fach-
kraft durchgeführt und sollen die Angehörigen entlasten und unterstützen. 
Weitere Betreuungsangebote sollten anerkannt und gefördert werden. 
 
 

d) besondere stationäre Dementenbetreuung 
 
Im SCIVIAS St. Valentinushaus (Kiedrich) gibt es einen Wohnbereich mit 23 Plätzen 
für verhaltensauffällige mobile Menschen mit Demenz. Diese Personengruppe kann 
weder zu Hause noch in den klassischen Pflegeheimen versorgt und betreut werden.  
Darüber hinaus gibt es eine Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 12 Plätzen, die grundsätz-
lich jeden älteren Menschen aufnimmt, dennoch liegt auch dort der Schwerpunkt bei 
der Aufnahme von an Demenz erkrankten Menschen.  
 
Hier sei jedoch erwähnt, dass pflegebedürftige Menschen mit einer demenziellen Er-
krankung ohne einem besonderen Pflege- und Betreuungsbedarf (wie oben be-
schrieben) in allen anderen vollstationären Pflegeeinrichtungen entsprechende An-
gebote vorfinden, da inzwischen 2/3 der im Alten- und Pflegeheim lebenden Men-
schen an einer Demenz leiden. Der Rahmenvertrag über die vollstationäre pflegeri-
sche Versorgung gem. § 75 Abs. 1 SGB XI ist als Grundlage heranzuziehen. 
 
Abschließend kann festgestellt werden, dass im Rheingau-Taunus-Kreis neue Wohn- 
und Betreuungsformen - u. a. „Betreutes Wohnen für Senioren“ - ausgebaut werden 
sollten. 
 
Bürgerschafts- und Nachbarschaftshilfe sollten unterstützt und gefördert werden.  
Im Rheingau-Taunus-Kreis wird am Auf- und Ausbau von Versorgungs- und Betreu-
ungsangeboten für demenzkranke Menschen gearbeitet. Dies sollte fortgesetzt und 
ausgeweitet werden. 
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····  Hospizarbeit 

 
In allen drei Kreisregionen existieren Hospiz-Initiativen zur Begleitung von Sterben-
den und ihren Angehörigen in der häuslichen Umgebung: Oekumenischer Hospiz-
verein Bad Schwalbach und Schlangenbad e.V., Ökumenische Hospiz-Initiative Rü-
desheim am Rhein e.V., Hospizbewegung im Idsteiner Land. 
Im Rheingau hat die Ökumenische Hospiz-Initiative Rüdesheim in Zusammenarbeit 
mit dem Rüdesheimer Krankenhaus ein ambulantes Hospiz-Zimmer im Krankenhaus 
eingerichtet. 
Es ist wünschenswert, dieses Angebot auch in anderen Krankenhäusern einzurich-
ten.  
 
In Taunusstein besteht ein stationäres Hospiz, St. Ferrutius, mit 11 Plätzen. 
 
 

····  Betreutes Wohnen für behinderte Menschen  
 
Derzeit existieren folgende Angebote im betreuten Wohnen: 
 
psychisch behinderte         insgesamt 146 Plätze mit drei Trägern (Lebensraum   
Menschen:                         Eltville,  Diakonisches Werk Bad Schwalbach und 
                                           SCIVIAS Caritas in Kiedrich) 
 
geistig behinderte     insgesamt 81 Plätze mit drei Trägern (IFB Idstein,  
Menschen:   .                       St. Vincenzstift, Aulhausen, Lebenshilfe Aarbergen 
u 
                                           Oestrich-Winkel) 
 
körperlich behinderte         insgesamt 12 Plätze bei einem Träger (IFB Idstein) 
Menschen: 
 
suchtkranke Menschen:     insgesamt 34 Plätze bei drei Trägern (Neue Hoffnung  

Oestrich-Winkel, Lebensraum Eltville,  Jugendberatung 
und Jugendhilfe Taunusstein) 
 
 

Der Belegungsgrad dieser insgesamt 273 Plätze beträgt 100 Prozent. 
 
 
Von den Gesamtplätzen werden derzeit 25 Plätze mit Personen belegt, die über 60 
Jahre alt sind. Dies entspricht einer Belegung von ca. 10 Prozent aller Plätze im Be-
treuten Wohnen. 
 
Eine Person hat die Hilfe erst nach Erreichen des 65. Lebensjahres in Anspruch ge-
nommen und steht in der Kostenträgerschaft des Kreises. 
 
Die restlichen Plätze werden gemäß der landeseinheitlichen Vereinbarung zum Be-
treuten Wohnen hauptsächlich durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen und in 
einigen wenigen Fällen auch durch andere Kostenträger finanziert. 
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Die landeseinheitliche Vereinbarung zum Betreuten Wohnen sieht diese Art der Hilfe-
form eigentlich nur für den Personenkreis der 18 bis 65-Jährigen vor. Bislang akzep-
tiert der LWV Hessen die Belegung der Plätze mit Personen über 65 Jahren, die erst-
mals Hilfe bedürfen und durch den Kreis finanziert werden. Allerdings hat der LWV 
Hessen hierzu bereits geäußert, dass er dies – sollte die Zahl der Fälle zunehmen – 
zukünftig ablehnen bzw. die Platzzahlen um diese Anzahl der Fälle reduzieren wird. 
 
Da bereits Heute die Zunahme der Fälle über 65 Jahren, die erstmals Eingliederungs-
hilfe in Anspruch nehmen und damit in der Kostenträgerschaft des Kreises stehen 
werden, erkennbar ist, wurde bereits Kontakt mit allen im Kreis tätigen Trägern im 
Betreuten Wohnen und Wohnheimen aufgenommen und eine Arbeitsgruppe zum 
Ausbau des Betreuten Wohnens für Menschen mit Behinderungen gegründet. Ergeb-
nis dieser Arbeitsgruppe ist der Entwurf einer Vereinbarung, welche mit allen im Be-
treuten Wohnen für behinderte Menschen tätigen Träger abgeschlossen werden soll. 
Ziel dieser Vereinbarung ist je nach Bedarf die Bereitstellung von Plätzen im Betreuten 
Wohnen für behinderte Menschen, die erstmals nach dem 65. Lebensjahr Hilfe in 
Anspruch nehmen. Dies auch mit dem Hintergrund, eine für ältere behinderte Men-
schen passgenaue Hilfe, welche auch in Zusammenarbeit mit der Altenhilfe und deren 
Angebote erfolgen kann, zu finden. 
 
 

····  Familienentlastender Dienst (FED)  
 
Derzeit bieten zwei Träger - das St. Vincenzstift in Aulhausen und das Interessen-
gemeinschaft für Behinderte IFB in Idstein - im Kreis einen FED an, welcher bislang 
hauptsächlich jüngere geistig behinderte Menschen und deren Angehörige  betreut. 
Die Platzzahl begrenzt sich auf ca. 30 Fälle. 
 
Hier ist denkbar, dass dieser Dienst auch auf ältere Menschen mit durchaus auch 
anderen Behinderungen ausgeweitet werden kann und auch Betreuung oder haus-
haltsnahe Dienstleistungen erbringt. 
 
Eine Erhöhung der Platzzahl  wäre hierfür unabdingbar, was natürlich mit Mehrkos-
ten verbunden wäre, da die Kosten der Betreuung (derzeit ca. 15,50 € pro Std.) im 
Rahmen der Eingliederungshilfe aus Kreismitteln übernommen werden.      
 
 

····  Tagesstruktur für Menschen mit Behinderungen 
 
Menschen mit Behinderungen, die nicht arbeitsfähig sind, können im Kreis einen Ar-
beitsplatz in einer der 5 Werkstätten (541 Plätze) erhalten oder eine der zwei Tages-
stätten (53 Plätze) für psychisch kranke Menschen besuchen. 
 
Auch diese Angebote stehen grundsätzlich nur behinderten Menschen bis zum  
65. Lebensjahr zur Verfügung. 
 
Es wäre dringend notwendig, auch hier Plätze für über 65-Jährige behinderte Men-
schen zu schaffen, um entweder die gewohnte Tagesstruktur zu erhalten oder für 
neu hinzukommende Personen eine solche anbieten zu können. 
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Auch hier werden bereits mit den Trägern der Tagesstätte Gespräche über eine Be-
reitstellung von zusätzlichen Plätzen für diesen Personenkreis geführt. 
 
 

·  Niedrigschwellige Beratungsstellen 
 
Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige können sich bei den im Kreis 
tätigen sechs Beratungsstellen (Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen des 
Diakonischen Werkes Bad Schwalbach und des Lebensraumes Eltville, Suchtbera-
tungsstellen der Neuen Hoffnung Oestrich-Winkel und der Jugendberatung und Ju-
gendhilfe Taunusstein, Familienservicezentrum des St. Vincenzstiftes Rüdesheim 
und IFB Idstein) ohne Zugangsvoraussetzungen über Hilfen und Angebote im jewei-
ligen Behindertenbereich informieren und an weitere Hilfsmöglichkeiten oder Einrich-
tungen weiter verweisen lassen. 
 
Da diese Angebote altersunbegrenzt sind, ist hier ohne weiteres auch Beratung für 
ältere Menschen mit Behinderungen möglich.  
 



- 17 - 

Wie stellen sich nunmehr der Bedarf und die notwend igen Handlungsfelder in 
den einzelnen Kommunen/Regionen dar? 
 

2.2  Bevölkerungsentwicklung regional 2006-2020 
 
 

Betrachten wir nun die Kommunen/Regionen nach ihrer Bevölkerungsdichte, der Be-
völkerungsentwicklung unter zu Grunde legen des jeweiligen Demografietyps und 
der derzeit vorhandenen Versorgungsstruktur.  
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Zur besseren Übersicht und Transparenz der notwendigen Handlungsfelder in der 
Altenhilfe, wird der Rheingau-Taunus-Kreis in drei Versorgungsgebiete aufgeteilt:  

·  Untertaunus Ost  mit seinen Kommunen Hünstetten, Idstein, Niedernhausen 
und Waldems  

·  Untertaunus West  mit seinen Kommunen Aarbergen, Hohenstein, Taunus-
stein, Bad Schwalbach, Schlangenbad und Heidenrod  

·  Rheingau  mit seinen Kommunen Lorch, Rüdesheim, Geisenheim, Oestrich-
Winkel, Eltville, Walluf und Kiedrich. 

 

2.3 Untertaunus Ost 
 

 

Von der Bevölkerungsdichte leben (Stand Hessen Agentur für das Jahr 2006) hier 
insgesamt 53.167 Menschen auf 202,25 qkm. Davon waren 10.000 Menschen zwi-
schen 60 – 79 Jahren, d. h. 18,80 % und 2.064 Menschen über 79 Jahre, d. h. 3,88 
%. Der Anteil der 0-18-Jährigen liegt im Jahre 2006 bei 17,65 %, d. h. 9.385 Kinder 
und Jugendlichen. 

Unter Berücksichtigung, dass bis zum Jahre 2020 die Bevölkerung in Hünstetten um 
4,9 % anwachsen, in Idstein um 0,3 %, Niedernhausen um 6,5 % und in Waldems 
um 5 % abnehmen wird, leben dort dann insgesamt nur noch 52.345 Menschen, wo-
von 12.721 Menschen zwischen 60 -79 Jahren (d. h. 24,3 %) und 3.632 Menschen 
über 79 Jahre (d. h. 6,94 %) alt sind. Der Anteil der 0 – 18-Jährigen liegt dann im 
Jahre 2020 nur noch bei 14,97 %, d. h. bei 7.836 Kindern und Jugendlichen. 

 

2.3.1  Pflege 

 

In dieser Versorgungsregion befinden sich vier vollstationäre Einrichtungen  mit 
insgesamt 343 Plätzen. Unter Zugrundelegen der Bedarfsanhaltswerte ist die voll-
stationäre Dauerpflege  in dieser Region mittelfristig  abgedeckt. 

Darüber hinaus befindet sich eine weitere Einrichtung in Idstein, Nassauviertel, mit 
ca.130 Plätzen in Planung.  

In dieser Region gibt es keine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung, allerdings gibt es 22 
eingestreute Kurzzeitpflegeplätze.  Nach Bedarfsanhaltswerten sind sieben Plätze 
ausreichend, so dass hier erstmals kein weiterer Bedarf gesehen wird.  

Im Bereich der Tages- und Nachtpflege  gibt es kein Versorgungsangebot.  Fach-
lich und bedarfsgemäß ist hier noch Nachholbedarf. Ein Angebot im Bereich Idstein 
kam wegen eines fehlenden Beförderungsdienstes nicht zu Stande (lt. Rahmenver-
trag über die teilstationäre pflegerische Versorgung gem. § 75 Abs. 1 SGB XI für das 
Land Hessen ist im Rahmen des Leistungsangebotes auch die notwendige und an-
gemessene Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung 
und zurück sicher zu stellen. Dies konnte von der Einrichtung nicht gewährleistet 
werden). 
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Da es aber nicht Sinn und Zweck in Folge des demografischen Wandels sein kann, 
die stationären Versorgungsstrukturen zu erweitern, sollte ein Hauptaugenmerk auf 
die ambulanten und häuslichen Angebote gelegt werden. 
Diese Region ist mit fünf ambulanten Pflegediensten weit hinter dem Angebot in 
den beiden anderen Regionen (13 und 16 Pflegedienste) zurück. Derzeit ist hier 
dennoch nicht erkennbar, dass eine Versorgungslücke vorhanden ist.  
 

Im Bereich der Behindertenhilfe befindet sich in dieser Region lediglich ein Wohn-
heim für Menschen mit psychischen Behinderungen (Idstein), welches über 12 Plätze 
verfügt. Die Einrichtung wurde erst vor kurzem in Betrieb genommen und zielt eher 
auf jüngere chronisch psychisch behinderte Menschen ab. Hier ist abzuwarten, in-
wieweit der Träger dieser Einrichtung nach einer gewissen Erfahrungszeit die Mög-
lichkeit sieht, Platzzahl und Zielgruppe in Richtung älterer behinderter Menschen 
auszuweiten. Von Vorteil wäre die enge Zusammenarbeit mit dem im gleichen Hause 
befindlichen Mobilen sozialen Dienst des gleichen Trägers. 

 

2.3.2 Hilfe und Betreuung 

 

Mit der Seniorenwohnanlage der Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-
Taunus (KWB) in Idstein (42 Einheiten), dem Betreuten Wohnen im Seniorenzentrum 
in Niedernhausen (33 Einheiten) und der Seniorenresidenz in Hünstetten-Wallbach 
(20 Einheiten) ist der Grundstein für eine zukunftsorientierte Wohnform  gelegt, 
aber sicherlich mittelfristig nicht ausreichend. 
 
Stationäre spezielle Angebote für die Versorgung demenzkranker Menschen  gibt 
es hier keine, allerdings gibt es im Bereich Idstein und Niedernhausen spezielle 
niedrigschwellige Betreuungsangebote für demenzkranke Menschen.  

Ein besonderes Angebot bietet das Diakonische Werk in Kooperation mit der Kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaft und den betroffenen Kommunen in Id-
stein/Waldems „Betreutes Wohnen für Senioren“.   

In Idstein existiert bereits seit 1998 eine Bürgerhilfe und in Niedernhausen sind ers-
te Gespräche verschiedener Akteure in diese Richtung geplant. Für den Bereich 
Hünstetten und Waldems liegen derzeit keine Informationen vor, ob entsprechende 
Initiativen vorgesehen sind. 

In Idstein befindet sich auch ein durch einen im Behindertenbereich tätigen Träger – 
Interessengemeinschaft für Behinderte ( IFB) - erbautes Haus mit 16 barrierefreien 
Wohnungen für Menschen mit körperlichen Behinderung en. Da dieser Träger 
mit weiteren Diensten im Nebengebäude ansässig ist, können weitere Serviceleis-
tungen wie Betreuung, Dienstleistungen und Freizeitangebote zum reinen Wohnen 
hinzugebucht werden. Da auch dieses Gebäude erst vor kurzem fertig gestellt wurde, 
ist derzeit nur eine geringe Auslastung erreicht. Hinzu kommt auch, dass die für die 
barrierefreien Wohnungen verlangte Miete für Empfänger von Sozialleistungen als 
nicht angemessen anerkannt werden kann. 
 
Der gleiche Träger bietet in Idstein außerdem eine Anlaufstelle  für Familien mit be-
hinderten Kindern/ Angehörigen und Betreuung für geistig und körperlich behinderte 
Menschen an. Diese kann altersunabhängig von jedem betroffenen Bürger genutzt 
werden.    
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 2.3.3 Weiterentwicklung der Strukturen 

 

Hünstetten, Idstein und Niedernhausen  gehören zum Demografietyp 3 laut Ber-
telsmann Stiftung. Dabei handelt es sich um suburbane Wohnorte mit rückläufigen 
Wachstumserwartungen. Diese Kommunen haben von den Entwicklungsprozessen 
der letzten Jahre profitiert. Sie verfügen über außergewöhnlich gute Standortbedin-
gungen und haben daher die Chance sich mit überdurchschnittlichen Handlungs-
spielräumen auf den demografischen Prozess vorzubereiten.  

Wie auch unter Hilfe und Betreuung  festgestellt wurde, ist ein Schwerpunkt insbe-
sondere auf das bürgerschaftliche Engagement zu legen und die Wohnqualitäten wie 
Betreutes Wohnen, Bereitstellung und Förderung geeigneter Wohnungen und Wohn-
formen zu verbessern, um die Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig auf-
recht zu erhalten. 

Die Bevölkerungszunahme der letzten Jahre wird sich nicht weiter fortsetzen. Es soll-
ten daher zukünftig flexible und langfristig bedarfsgerechte Infrastrukturen geschaf-
fen  werden, zum Beispiel einem Kindergarten, der später als Seniorentreff nutzbar 
ist, sowie flexible und moderne Betreuungsangebote vorgehalten werden, d. h.  An-
gebote an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis 
hin zur gesicherten Nachmittagsbetreuung in der Schulzeit, um nicht nur die Kinder-
betreuung zu sichern, sondern auch die Pflege von Angehörigen. 

Projekte wie Mehrgenerationenhäuser, Aufbau von Seniorengenossenschaften, 
haushaltsnahe Dienstleistungen zur Stärkung der Kinder- und Familienfreundlichkeit 
ebenso wie zur Stärkung der Seniorenfreundlichkeit sollten zukunftsorientiert in An-
griff genommen werden. 

 

Im Bereich der Behindertenhilfe sollte hier mit dem neuen Wohnheim ein Ausbau an 
weiteren Hilfeformen wie z.B. Tagesstruktur und Betreutes Wohnen in Angriff ge-
nommen werden, um rechtzeitig für die älteren behinderten Menschen entsprechen-
de ambulante Angebote zu schaffen.  

Die Zusammenarbeit zwischen Alten- und Behindertenhilfe bietet sich hier wegen 
des in beiden Bereichen tätigen gleichen Trägers ganz besonders an. 

Ebenso erfolgt durch die bereits erwähnte „Arbeitsgruppe Betreutes Wohnen“ für äl-
tere behinderte Menschen ein Anstoß zum Öffnen und Ausbau der bestehenden 
Strukturen in der Behindertenhilfe für diesen Personenkreis.    

 

Waldems  gehört zum Demografietyp 7 laut Bertelsmann Stiftung. Diesen Kommu-
nen ging es bisher überdurchschnittlich gut. Dies gilt für ihre sozialen und wirtschaft-
lichen Bedingungen ebenso wie für die demografische Entwicklung. 

Dennoch wird hier Handlungsbedarf gesehen, um dem demografischen Wandel 
frühzeitig vorzubeugen.  

In Anbetracht dessen, dass im RTK keine institutionellen Versorgungsangebote be-
kannt sind - außer das Betreute Wohnen, initiiert durch das Diakonische Werk in Id-
stein - , sollte auch hier insbesondere auf eine Sensibilisierung der Bevölkerung, der 
Verwaltung und der Politik hingewirkt werden. Diese Kommune liegt etwas abseits 
der größeren Städte und sollte Eigeninitiative ergreifen, Trends beobachten und die 
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Entwicklungs- und Wachstumsziele laufend überprüfen, um entsprechend aktiv wer-
den zu können.  

 

2.4  Untertaunus West   
  

 

Von der Bevölkerungsdichte leben hier insgesamt 66.930 Menschen (Stand Hessen 
Agentur für das Jahr 2006) auf 337,52 qkm. 

Davon waren 14.391 Menschen zwischen 60 – 79 Jahren (d. h. 21,50%) und 2.967 
Menschen über 79 Jahre (d. h. 4,43 %) alt. Der Anteil der 0-18-Jährigen liegt im Jah-
re 2006 bei 17,77%, d. h. 11.891 Kinder und Jugendlichen. 

Unter Berücksichtigung, dass bis zum Jahre 2020 die Bevölkerung in Aarbergen um 
17,6 %, in Bad Schwalbach um 1,8 %, in  Hohenstein um 6,1 % und in Schlangen-
bad um 4,3 % abnehmen und die übrigen Kommunen dagegen einen Bevölkerungs-
zuwachs verzeichnen können, in Heidenrod um 0,4 % und in Taunusstein um 2,6 %, 
leben dort dann insgesamt 65.794 Menschen, wovon 16.896 Menschen zwischen 
60-79 Jahren (d. h. 25,60%) und 4.617 Menschen über 79 Jahre (d. h. 7,02%) alt 
sind. Der Anteil der 0 – 18-jährigen liegt dann im Jahre 2020 nur noch bei 14,0 %, d. 
h. bei 9.238 Kindern und Jugendlichen. 

 

2.4.1 Pflege 

 

In dieser Versorgungsregion befinden sich sechs vollstationäre Einrichtungen  mit 
insgesamt 531 Plätzen. Unter Zugrundelegen der Bedarfsanhaltswerte ist dieser Be-
darf für die gesamte Region mittelfristig gedeckt , da in Taunusstein allein rd. 320 
Pflegeplätze zur Verfügung stehen. Für die Region Aarbergen, Hohenstein und auch 
Heidenrod kann dies jedoch nicht bestätigt werden. In  Hünstetten-Wallbach  befindet 
sich noch eine Einrichtung mit 72 Plätzen. Diese Einrichtung wurde nach dem so ge-
nannten Hausgemeinschaftsprinzip  gebaut. In Absprache mit den Bürgermeistern 
der Kommunen Aarbergen, Hohenstein und Hünstetten wurde die Einrichtung in 
Hünstetten seiner Zeit nur genehmigt, wenn dort auch die Menschen aus Hohenstein 
und Aarbergen mit versorgt werden. Die Bedarfsanhaltswerte zur Ermittlung einer 
möglichen Platzzahl wurden geprüft. Die geplanten 72 Plätze werden allerdings mit-
telfristig nicht den Gesamtbedarf der drei Kommunen abdecken. Die beiden Kommu-
nen Aarbergen und Hohenstein haben seiner Zeit vorerst auf den Bau einer weiteren 
Einrichtung verzichtet. Dies wird unter Umständen dauerhaft nicht aufrechterhalten 
werden können, zumal Bürger insbesondere aus Aarbergen gegenwärtig die Ange-
bote in Rheinland-Pfalz nutzen.  

In dieser Region gibt es ebenfalls keine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung,  aller-
dings gibt es 28 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze. Nach Bedarfsanhaltswerten sind 
10 Plätze ausreichend, so dass hier erstmals kein weiterer Bedarf  gesehen wird. 
Die neue Einrichtung in Hünstetten-Wallbach bietet ebenfalls 5 eingestreute Kurz-
zeitpflegeplätze an, um ein wohnortnahes Angebot zu gewährleisten. Dennoch kön-
nen auch hier Abwanderungen nach Rheinland-Pfalz nicht ausgeschlossen werden.     

Im Bereich der Tages- und Nachtpflege  gibt es acht integrierte Tagespflegeplätze. 
Fachlich und bedarfsgemäß ist hier noch Nachholbedarf.      
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Wie stellt sich nun die Versorgung im ambulanten Bereich dar: 

Diese Region ist mit 16 ambulanten Pflegediensten  aus fachlicher Sicht gut ver-
sorgt. Im Behindertenbereich sind mehrere Wohnheime  mit insgesamt ca. 80 Plät-
zen für geistig und körperlich behinderte Menschen  vorhanden, die zum Teil auch 
Pflegebedarf haben. Die Klientel besteht auch hier vorwiegend aus unter 65-
Jährigen.Eine Unterversorgung besteht im Bereich der Menschen mit einer psychi-
schen Behinderung,  da die Versorgung hauptsächlich in den im Rheingau vorhan-
denen Angeboten stattfindet. 

 

2.4.2 Hilfe und Betreuung 

 

Mit der Seniorenwohnresidenz „Am Kurpark“, Schlangenbad (95 Einheiten), der Se-
niorenwohnanlage der KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus in 
Bad Schwalbach (12 Einheiten) und der Seniorenwohnanlage der KWB in Taunus-
stein (50 Einheiten) ist der Grundstein für eine zukunftsorientierte Wohnform  ge-
legt, aber sicherlich mittelfristig nicht ausreichend. 
 
Ein weiterer Meilenstein wurde gelegt, in dem das Mütter- und Frauenzentrum in 
Taunusstein eine Förderzusage seitens der Bundesregierung aus dem „Aktionspro-
gramm Mehrgenerationenhäuser“ erhalten hat. Das Mehrgenerationenhaus soll zu-
künftig eine verlässliche Anlaufstelle schaffen, in denen sich Menschen jedes Le-
bensalters begegnen. 

Auch die Gemeinde Hohenstein denkt seit 2006 in einer Arbeitsgruppe über Wohnen 
im Alter nach und welche Rahmenbedingungen dort geschaffen werden müssen, 
damit ältere Menschen sich wohl fühlen und ihre Gemeinde seniorenfreudiger wird. 
Zum Jahreswechsel 2007/08 wurde das Konzept und die erarbeiteten Ziele den Ge-
meindevertretern vorgestellt, so dass hier noch Einiges zu erwarten ist. 

Ein ähnliches Betreuungsangebot wie in Idstein und Waldems in Form des Betreuten 
Wohnens wird derzeit auch in Taunusstein diskutiert. 

Stationäre spezielle Angebote für die Versorgung demenzkranker Menschen gibt es 
hier keine, allerdings gibt es im Bereich Taunusstein, Hohenstein, Aarbergen und 
Heidenrod spezielle niedrigschwellige Betreuungsangebote für demenzkran ke 
Menschen . Darüber hinaus existieren Selbsthilfegruppen für Angehörige von de-
menzkranken Menschen. Hier sollten weitere Betreuungsangebote anerkannt und 
gefördert werden. 

Darüber hinaus hat sich in Hohenstein bereits 2003 eine Bürgerhilfe gegründet.  
Taunusstein plant, die Gründung einer Bürgerhilfe anzustoßen oder zu unterstützen. 
Aus den übrigen Kommunen liegen derzeit keine näheren Informationen vor, ob ent-
sprechende Initiativen der Bürgerschafts- und Nachbarschaftshilfen  geplant oder 
vorgesehen sind. 

In Bad Schwalbach gibt es ein psychosoziales Zentrum , in dem mehrere ambulan-
te Angebote für Menschen mit psychischen Behinderungen existieren. Hier können 
die sich aus der „Arbeitsgruppe Betreutes Wohnen“ für ältere behinderte Menschen 
ergebenden Strukturen eingliedern und von dem dann existierenden Komplementär-
system profitieren. 
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2.4.3 Weiterentwicklung der Strukturen 

 

In dieser Versorgungsregion haben wir es mit sehr unterschiedlichen Demografiety-
pen zu tun. Während Heidenrod wie Waldems zum Demografietyp 7 laut Bertels-
mann Stiftung gehört (prosperierende Kommune im ländlichen Bereich), haben wir 
es bei Aarbergen mit dem Demografietyp 6 laut. Bertelsmann Stiftung zu tun. Es 
handelt sich hier um eine Kommune im ländlichen Bereich mit geringer Dynamik. 
Hohenstein dagegen gehört zum Demografietyp 5 laut Bertelsmann Stiftung, stabile 
Kommune mit hohem Familienanteil.  

Die Kommunen Bad Schwalbach, Taunusstein und Schlangenbad  gehören zum 
Demografietyp 3 laut Bertelsmann Stiftung. Dabei handelt es sich um suburbane 
Wohnorte mit rückläufigen Wachstumserwartungen. Diese Kommunen haben von 
den Entwicklungsprozessen der letzten Jahre profitiert. Sie verfügen über außerge-
wöhnlich gute Standortbedingungen und haben daher die Chance sich mit über-
durchschnittlichen Handlungsspielräumen auf den demografischen Prozess vorzube-
reiten.  

Wie auch unter Hilfe und Betreuung  festgestellt wurde, ist ein Schwerpunkt insbe-
sondere auf das bürgerschaftliche Engagement zu legen und die Wohnqualitäten  
wie Betreutes Wohnen, Bereitstellung und Förderung geeigneter Wohnungen und 
Wohnformen zu verbessern, um die Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig 
aufrecht zu erhalten. 

Die Bevölkerungszunahme der letzten Jahre wird sich nicht weiter fortsetzen. Es soll-
ten daher zukünftig flexible und langfristig bedarfsgerechte Infrastrukturen geschaf-
fen werden. Ein Beispiel wäre ein Kindergarten, der später als Seniorentreff nutzbar 
ist. Darüber hinaus sollten flexible und moderne Betreuungsangebote angeboten 
werden, d. h. Angebote an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ab einem Alter von 
vier Monaten bis hin zur gesicherten Nachmittagsbetreuung in der Schulzeit, um 
nicht nur die Kinderbetreuung zu sichern, sondern auch die Pflege von Angehörigen. 

Projekte wie Mehrgenerationenhäuser, Aufbau von Seniorengenossenschaften, 
haushaltsnahe Dienstleistungen etc. zur Stärkung der Kinder- und Familienfreund-
lichkeit ebenso wie zur Stärkung der Seniorenfreundlichkeit sollten zukunftsorientiert 
in Angriff genommen werden. 

Im Behindertenbereich gilt es insbesondere Taunusstein an das existierende Netz 
aus Hilfen für Menschen mit Behinderungen heranzuführen, um Strukturen für die 
älter werdenden behinderten Menschen zu schaffen. Sicherlich ist hier eine Koopera-
tion mit der Leitstelle Älter Werden der Stadt Taunusstein sinnvoll.    

 

Heidenrod  als Demografietyp 7 laut Bertelsmann Stiftung ging es bisher überdurch-
schnittlich gut. Dies gilt für seine sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ebenso 
wie für die demografische Entwicklung. 

Die Gefahr hier besteht, dass kein Handlungsbedarf gesehen wird, um dem demo-
grafischen Wandel frühzeitig vorzubeugen.  

In dieser Kommune haben sich ansatzweise Versorgungsangebote entwickelt, den-
noch ist hier insbesondere auf eine Sensibilisierung der Bevölkerung, der Verwaltung 
und der Politik verstärkt hinzuwirken. Diese Kommune sollte verstärkt Eigeninitiative 
ergreifen, Trends beobachten und die Entwicklungs- und Wachstumsziele laufend 



- 26 - 

überprüfen, um entsprechend aktiv werden zu können, insbesondere die Kinder- und 
Familienfreundlichkeit sollte gestärkt und die Seniorenpolitik nicht vernachlässigt 
werden, zumal gerade Heidenrod mit seinen 19 Ortsteilen flächendeckend nicht ein-
fach zu handhaben und die Gefahr einer Zersplitterung sehr groß ist. 

Hohenstein  gehört zu den Standorten, die eine hohe Attraktivität als Wohnort und im 
Verhältnis einen hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen haben. Da die Bevölke-
rungsentwicklung tendenziell rückläufig ist, sollte die Kommune die Chance sich als 
kinder- und familienfreundlich zu behaupten nutzen und insbesondere durchgängige, 
verlässliche und flexible Betreuungsstrukturen sowie Beratungsangebote für Familien 
schaffen. Darüber hinaus sollte der Wohnort attraktiv bleiben und zukunftsorientierte 
Wohnformen auch generationenübergreifend gefördert werden. Ebenfalls ist es er-
forderlich das Bürgerengagement, Selbst- und Gemeinschaftshilfe zu fördern. 

Ansätze für bürgerschaftliches Engagement und niedrigschwellige Angebote sind 
erkennbar. Diese sind hier sicherlich noch auszubauen. 

Aarbergen  gehört zu den Kommunen die in den nächsten Jahren den stärksten Be-
völkerungsrückgang zu verzeichnen hat. Der Anteil der älter werdenden Menschen 
spielt im Vergleich zu anderen Demografietypen hier eher eine nachrangige Rolle bei 
der Bewältigung des demografischen Wandels. 

Hier ist es wichtig, die wirtschaftlichen Potenziale zu nutzen und wieder versuchen 
auszubauen, d. h. Arbeitsplätze zu schaffen. 

Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik, Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie 
eine demografiesensible Infrastrukturplanung werden wichtige Themen in der Zu-
kunft sein. Derzeit ist noch kein in Angriffnehmen dieser Themen erkennbar.       

 

2.5  Rheingau 
 

 

Im Rheingau leben derzeit 64.191 Menschen (Stand Hessen Agentur für das Jahr 
2006) auf 271,71 qkm.  

Davon waren 13.535 Menschen zwischen 60 – 79 Jahren (d. h. 21,09 %) und 3.259 
Menschen über 79 Jahre (d. h. 5,08 %) alt. Der Anteil der 0-18-Jährigen liegt im Jah-
re 2006 bei 17,28 %, d. h. 11.095 Kindern und Jugendlichen. 

Unter Berücksichtigung, dass bis zum Jahre 2020 die Bevölkerung in Eltville um    
1,5  %, in Geisenheim um 6,2 %, in Lorch um 11.8 %, in  Oestrich-Winkel um 5,3 %, 
in Rüdesheim um 5,8 % und in Walluf um 8,5 %. abnehmen und nur in Kiedrich ein 
Wachstum von 3,4 % zu verzeichnen sein wird, leben dort dann insgesamt 61.188 
Menschen, wovon 15.032 Menschen zwischen 60-79 Jahren (d. h. 24,50%) und 
4.932 Menschen über 79 Jahre (d. h. 8,06 %) alt sind. Der Anteil der 0 – 18-Jährigen 
liegt dann im Jahre 2020 nur noch bei 13,25 %, d. h. bei 8.109 Kindern und Jugendli-
chen. 

 

2.5.1 Pflege 

 

In dieser Versorgungsregion befinden sich acht vollstationäre Einrichtungen  mit 
insgesamt 489 Plätzen. Unter Zugrundelegen der Bedarfsanhaltswerte ist dieser Be-
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darf mittelfristig gedeckt. Lorch verfügt über keine eigene Einrichtung, sondern wird 
mit der Einrichtung in Rüdesheim-Assmannshausen abgedeckt. Mittel – und langfris-
tig werden diese Platzzahlen allerdings nicht ausreichen, um den Bedarf dauer-
haft zu decken.   

Derzeit befindet sich der Bau eines Seniorenzentrums in Oestrich-Winkel mit 80 Plät-
zen in Planung.  

Darüber hinaus gibt es zwei solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen  mit 18 Pflege-
plätzen, sowie 25 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze. Nach Bedarfsanhaltswerten sind 
11 Plätze ausreichend, so dass hier erstmals kein weiterer Bedarf gesehen wird. 

Im Bereich der Tages- und Nachtpflege  gibt es im Rheingau eine Tagespflege-
einrichtung mit acht Plätzen in Kiedrich, als solitäres Angebot sowie acht integrierte 
Tagespflegeplätze in Oestrich-Winkel. Fachlich und bedarfsgemäß ist hier noch 
Nachholbedarf.   

Da es aber nicht Sinn und Zweck in Folge des demografischen Wandels sein kann, 
die stationären Versorgungsstrukturen zu erweitern (aus Sicht des Fachdienstes ist 
der Rheingau insgesamt sehr gut im stationären Bereich versorgt), sollte ein Haupt-
augenmerk auf die ambulanten und häuslichen Angebote gelegt werden. Zu berück-
sichtigen ist hier sicherlich, dass der Rheingau gerne als Altersruhesitz von Auswär-
tigen genutzt wird. 

Diese Region ist mit 13 ambulanten Pflegediensten  aus fachlicher Sicht gut ver-
sorgt. 

Im Behindertenbereich profitiert diese Region eindeutig von den zwei großen Psy-
chiatrischen Krankenhäusern  in Eltville und Kiedrich mit ihren Komplementärein-
richtungen, wie z.B. den Außenwohngruppen in Rüdesheim, Geisenheim und Eltville. 

Beide Einrichtungen arbeiten bereits jetzt schon mit älteren behinderten Menschen 
mit und ohne Pflegebedarf und halten hier insgesamt ca. 100 Plätze für den gesam-
ten Kreis vor. Diese Plätze werden und  wie bereits erwähnt gegenwärtig auch noch 
mit Menschen aus anderen Landkreisen und Städten belegt. Dieses Problem wird 
sich mit Einhaltung der geforderten herkunftsorientierten Unterbringung von behin-
derten Menschen erheblich verringern. Somit werden ausreichend Plätze für das 
gesamte Kreisgebiet nutzbar sein. 

 

2.5.2 Hilfe und Betreuung  

 

Mit der Rheingauresidenz (54 Einheiten), der Seniorenresidenz (neben dem Alten- 
und Pflegeheim Villa Rheingold) in Oestrich-Winkel (20 Einheiten) und der Senioren-
residenz in Walluf (24 Einheiten) ist der Grundstein für eine zukunftsorientierte 
Wohnform  gelegt, aber sicherlich mittelfristig nicht ausreichend . 

Ein weiterer Meilenstein wurde gelegt, in dem das Gemeindehaus der Kirchenge-
meinde St. Walburga in Oestrich-Winkel eine Förderzusage seitens der Bundesregie-
rung aus dem „Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser“ erhalten hat. Das Mehr-
generationenhaus soll zukünftig eine verlässliche Anlaufstelle schaffen, in denen sich 
Menschen jedes Lebensalters begegnen. 

Stationäre spezielle Angebote für die Versorgung demenzkranker  Menschen gibt 
es hier zentriert in Kiedrich auf dem Gelände des SCIVIAS St. Valentinushauses. 
Hier ist das Gerontopsychiatrische Zentrum angeschlossen. Dieses bietet Alten- und 



- 28 - 

Angehörigenberatung, insbesondere auch für demenzkranke Menschen und Ange-
hörige. Daneben gibt es 23 Plätze für verhaltensauffällige mobile Menschen mit De-
menz. Dies ist hessenweit eine der wenigen Spezialeinrichtungen für diese Klientel. 
Auch die Kurzzeitpflege ist schwerpunktmäßig für demenzkranke Menschen geeig-
net. 

Selbsthilfegruppen und niedrigschwellige Betreuungsangebote für demenzkranke 
Menschen gibt es im Rheingau in Oestrich-Winkel, allerdings sollte dies weiter aus-
gebaut werden. 

Ein ähnliches Angebot des Betreuten Wohnens wie es das Diakonische Werk in Ko-
operation mit der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in Idstein und Waldems 
anbietet, soll auch im Rheingau umgesetzt werden. Zum 01.04.08 wird das Konzept 
zur Sicherung selbständigen Lebens älterer, hilfe- und pflegebedürftiger Menschen in 
Eltville-Ost aufgebaut. Dies ist ein gemeinschaftliches Projekt des Kreises, des Cari-
tasverbandes, der Stadt Eltville, der kommunalen Wohnungsbau GmbH (KWB) und 
des Fördervereins AGape.  

Bürgerschaft- und Nachbarschaftshilfen sollten unterstützt und gefördert werden. Die 
Region Rheingau verfügt in Eltville analog zu Bad Schwalbach über ein psychosozia-
les Zentrum mit verschiedenen ambulanten Angeboten. Auch hier wird sich ein 
Standort für ein Betreutes Wohnen für älter gewordene behinderte Menschen bilden. 
Da der Träger des Zentrums eng mit den psychiatrischen Einrichtungen zusammen-
arbeitet, kann hier auf das Know How der Einrichtungen bezüglich Versorgung älter 
gewordener behinderter Menschen zurückgegriffen werden. 

 

2.5.3 Weiterentwicklung der Strukturen 

 

Geisenheim, Oestrich-Winkel, Eltville und Walluf  gehören zum Demografietyp 3 lt. 
Bertelsmann Stiftung. Dabei handelt es sich um suburbane Wohnorte mit rückläufi-
gen Wachstumserwartungen. Diese Kommunen haben von den Entwicklungsprozes-
sen der letzten Jahre profitiert. Sie verfügen über außergewöhnlich gute Standortbe-
dingungen und haben daher die Chance sich mit überdurchschnittlichen Handlungs-
spielräumen auf den demografischen Prozess vorzubereiten.  

Wie auch unter Hilfe und Betreuung  festgestellt wurde, ist ein Schwerpunkt insbe-
sondere auf das bürgerschaftliche Engagement zu legen und die Wohnqualitäten wie 
Betreutes Wohnen, Bereitstellung und Förderung geeigneter Wohnungen und Wohn-
formen zu verbessern, um die Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig auf-
recht zu erhalten. 

Die Bevölkerungszunahme der letzten Jahre wird sich nicht weiter fortsetzen. Es soll-
ten daher zukünftig flexible und langfristig bedarfsgerechte Infrastrukturen geschaf-
fen werden - z. B. einem Kindergarten, der später als Seniorentreff nutzbar ist - so-
wie flexible und moderne Betreuungsangebote angeboten werden, d. h.  Angebote 
an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis hin zur 
gesicherten Nachmittagsbetreuung in der Schulzeit, um nicht nur die Kinderbetreu-
ung zu sichern, sondern auch die Pflege von Angehörigen. 

Projekte wie Mehrgenerationenhäuser, haushaltsnahe Dienstleistungen zur Stärkung 
der Kinder- und Familienfreundlichkeit ebenso wie zur Stärkung der Seniorenfreund-
lichkeit sollten zukunftsorientiert in Angriff genommen werden. 
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Rüdesheim  gehört zum Demografietyp 1 laut Bertelsmann Stiftung, stabile Mittel-
stadt mit geringem Familienanteil. Die Stabilität ist am „bröckeln“, daher ist der de-
mografische Wandel Herausforderung und Entwicklungschance zugleich. Diese 
Kommune sollte ein langfristiges Entwicklungskonzept vorhalten, um klare Prioritäten 
zu setzen und knappe Ressourcen gezielt einzusetzen. 

Rüdesheim als Tourismuszentrum in einer Tourismusregion sollte neben der Verbes-
serung der Standortfaktoren, auch das familiengerechte Wohnangebot ausbauen, die 
Angebote für Kinder und Jugendliche erweitern, ein hochwertiges Schulangebot si-
chern sowie die Angebote für Senioren ausbauen. 

Um sich für die Nachfrage älterer Menschen zu profilieren, sollten spezialisierte An-
gebote für Dienstleistungen „rund um den älteren Menschen“ initiiert und unterstützt 
werden, d. h. medizinische und Gesundheitsdienstleistungen, Pflege- und Sozial-
dienstleistungen, aber auch Neu- und Umbau von Wohnungen, Service und Bera-
tung. In einem Tourismusort wie Rüdesheim sollten auch die Angebote an die Ur-
laubs- und Freizeitbedürfnisse einer alternden Bevölkerung angepasst werden. 

Derzeit ist dem Fachdienst Soziales wenig bekannt, was in diese Richtung geplant 
und entwickelt wird. Anhand der uns bekannten Angebotsstruktur ist wenig Bewe-
gung erkennbar, so dass hier noch einiges getan werden sollte in Richtung 
niedrigschwellige Angebote, neue Wohnformen, Attraktivität als Urlaubsregion für 
ältere Menschen. 

In Anbetracht dessen, dass im Rheingau-Taunus-Kreis keine institutionellen Versor-
gungsangebote bekannt sind, sollte auch hier insbesondere auf eine Sensibilisierung 
der Bevölkerung, der Verwaltung und der Politik hingewirkt werden.  

 

Aus unserer Sicht ist Lorch  sehr stark vom Bevölkerungsrückgang und der Überalte-
rung betroffen. Es gibt keine ausreichenden Arbeitsplätze und als neuer Standort für 
Gewerbetreibende ist Lorch wenig attraktiv. Im Gegenzug überaltern die Menschen 
und die Jugend verlässt die Stadt aufgrund fehlender Arbeitsplätze und Infrastruktur. 
Für junge Familien bietet Lorch wenig Anreize. Häuser stehen bereits leer und sind 
nur schwer weiter zu verkaufen. Derzeit sind für uns wenig Initiativen seitens der 
Verwaltung und der Politik erkennbar. Eine ortsnahe Versorgung ist derzeit nicht ge-
währleistet, was der Schwarzarbeit durch illegale Pflegekräfte Vorschub leisten könn-
te. 

Versorgt wird Lorch insbesondere durch das nahe gelegene Thomas-Morus-Haus 
(Alten- und Pflegeheim), das St. Vincenzstift in Aulhausen (für die Behindertenhilfe) 
und das Gerontopsychiatrische Zentrum in Kiedrich.  

Hier ist vieles zu tun, um den landschaftlich herrlich gelegenen Landstrich – dessen 
Schwerpunkt  eine vielfältige Mischung aus Kultur-, Wein- und Wanderregion ist - als 
Wohnort attraktiv zu halten. 

 

Kiedrich bietet aufgrund der dort ansässigen großen Psychiatrischen Kliniken ein 
breites Spektrum an stationärer Versorgung, insbesondere auch für demenzerkrank-
te Menschen. Der Standort liegt jedoch verkehrstechnisch ungünstig und kann nur 
schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. In diesem Bereich sind ins-
besondere die Erreichbarkeit zu verbessern, haushaltsnahe Dienstleistungen und 
neue Wohnformen zu fördern und zu unterstützen.  
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Im Bereich der Behindertenhilfe sind die Standorte Eltville und Kiedrich durch die 
hiesigen psychiatrischen Kliniken sicherlich herausragend und verfügen über ausrei-
chende Angebote und Strukturen. Ziel sollte sein, diese Angebote auf den übrigen 
Rheingau auszuweiten und gegebenenfalls. einen zweiten Standort im unteren 
Rheingau zu schaffen. 

Denkbar wäre auch eine Kooperation zwischen den Trägern verschiedener Zielgrup-
pen, z.B. Lebensraum in Eltville und St. Vincenzstift in Rüdesheim, um gemeinschaft-
liche Angebote zu initiieren.  

 

3.  FAZIT 
 

 

Der demografische Wandel ist eine Gemeinschaftsaufgabe vieler Akteure, aber ins-
besondere einer jeden Kommune, sich damit auseinanderzusetzen. 

Der Kreis hat in der Hauptsache eine koordinierende und vernetzende Funktion und 
sollte entsprechende Strukturen anregen, fördern und unterstützen. 

 

Aus diesem Grunde werden abschließend Handlungsfelder und Ideen  aufgezeigt, 
die aus Sicht der Altenhilfeplanung und Behindertenplanung fachlich notwendig sind, 
sowie Vorschläge zur finanziellen Umsetzung unterbreitet, um die Strukturen im 
Rheingau-Taunus-Kreise im demografischen Wandel weiter zu entwickeln. Sie sollen 
zur Diskussion unter den Beteiligten anregen. 

 
4.                                                  Unter dem Motto  
 

 
R AT 

                        und 
 T AT 

 
             K REISWEIT 

 
können ältere Menschen ein selbst bestimmtes und se lbst organi-
siertes Leben im Rheingau-Taunus-Kreis führen . 
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4.1    Zielgruppen 
 

 
Zur Zielerreichung werden durch den Kreis in Zusammenarbeit mit der Pflegekonfe-
renz und der Hilfeplankonferenz Zielgruppen benannt, die einen bislang nicht ge-
deckten Hilfe- und Betreuungsbedarf haben, wie z.B. 
 

·  zu Hause lebende ältere Menschen mit Hilfe- und/oder Pflegebedarf (und deren     
      Pflegeperson/Angehörige) 
 
·  zu Hause lebende ältere gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen (z.B. an De- 
     menz erkrankte Menschen) 
 
·  ältere, hilfe- und pflegebedürftige Menschen nach Krankenhausentlassung 
 
·  ältere behinderte Menschen mit und ohne Pflegebedarf 
 
·  ältere Migranten/Migrantinnen 

 
·  und weitere 
 

Für diese Zielgruppen besteht Handlungsbedarf (siehe Handlungsfelder). 
 
 
4.2  Handlungsfelder der Alten- und Behindertenhilf e 
 
 
Im Folgenden werden Handlungsfelder  und zuständige oder mögliche Akteure  be-
nannt 
 
(Auflistung ohne Gewichtung nach Prioritäten): 
 

a) Ausbau der Informations- und Beratungsstruktur ( Kommu-
nen/Internet) 

Kreis : weiterhin zukünftige Aktualisierung der vorhandenen Wegweiser und 
Pläne etc.; ständige Aktualisierung der Informationen im Internet; die Fach-
dienste Soziales und Gesundheitsamt sollen als regionale Anlauf- und Bera-
tungsstellen erhalten werden. 
 
Kommunen : Präsentation von kommunale Wegweiser und Internetauftritte; es 
sind Senioren- und Behindertenbeauftragte in den Kommunen als Anlauf- und 
Beratungsstelle erforderlich (diese sind gegenwärtig noch nicht überall vor-
handen). Zur Weiterentwicklung der Altenhilfe- und Behindertenhilfestrukturen 
sollte in den Kommunen entsprechendes Fachpersonal (ausgestattet mit Zeit 
und Qualifikation) vorgehalten werden. Es wird empfohlen, in regionaler Ko-
operation Fachpersonal gemeinsam einzusetzen. 
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b) Weiterentwicklung der stationären Pflege (Umsetzung des Pflege-
Weiterentwicklungsgesetzes) 

Pflegekassen/Bund/Land/Träger  Entwicklung rehabilitativer Kurzzeitpflege, 
Entwicklung neuer Modelle im Bereich der Tagespflege 
 

     Systematische Prüfung und Förderung der Rehabi litationspotentiale   
·  z.B. Anschlussheilbehandlung in den regionalen Krankenhäusern oder 

ambulant, im häuslichen Bereich, z.B. 
·  Kooperation mit den Physiotherapeuten für die Nachsorge nach stationärer 

Behandlung 
 

      Ziel:  Erhalt der Selbständigkeit durch Mobilität. 
 
 
    Verbesserung der Versorgung älterer Menschen nac h   
    Krankenhausaufenthalt 
 
    Sicherstellung der medikamentösen Versorgung durch die hausärztlichen  
    Praxen und Apotheken durch bessere Vernetzung, frühzeitige Abstimmung  
    zwischen Krankenhaussozialdienst, sozialpsychiatrischem Dienst, ambulantem  
    Pflegedienst vor Entlassung. 
       
     Ziel:  frühzeitige Planung der ambulanten Pflege und hauswirtschaftlichen  
             Versorgung, Verbleib im häuslichen Umfeld, da nach Einführung der   
             Fallpauschale zur Vergütung der Krankenhäuser im Jahr 2004 es zu  
             einer Verkürzung des Aufenthaltes für Patienten in den Krankenhäusern  
             kam. Alte Menschen sind hiervon besonders betroffen. Probleme in der  
             Versorgung, Mängel an den Schnittstellen zwischen Krankenhaus und  
             häuslichen Bereich sind evident. 

 

c) neue Wohn- und Betreuungsformen, insbesondere fü r demenzkranke 
Menschen  

Kreis/Kommunen/Wohlfahrtsverbände//Anbieter:   

····  auch zukünftig Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote 
für demenzkranke Menschen 

····  außerdem Entwicklung weiterer Projekte, quartiersbezogene, klein-
räumige Ansätze (siehe Ziffer 4.3) 

 
d) Integration von ehrenamtlichem Engagement/ Auf- und Ausbau von 

Bürgerschaftshilfe/Nachbarschaftshilfe 

Land/Kreis/Kommunen:  Entwicklung von Projekten Unterstützung von Initia-
tiven (Verbindung von professioneller Hilfe und Laienhilfe, Betreuungs-
mix),(siehe Ziffer 4.3) 
 
Gründung von Seniorengenossenschaften (Sonderprogramm des Hess. Sozi-
alministeriums), Bereitstellung von Raum- und Sachkosten. Aus diesem Pro-
gramm heraus hat der Kreis inzwischen eine entsprechende Fachkraft einge-
setzt, die bereits aktuell Gespräche in einzelnen Kommunen zu diesem The-
ma führt. 
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Bund: Mehrgenerationenhäuser als Begegnungsstätten: aus dem Rheingau-
Taunus-Kreis lagen drei Anträge vor und zwar aus Oestrich-Winkel, der 
Lehnshof in Taunusstein und das Mütterzentrum inTaunusstein. Seitens des 
Kreises wurden keine Einwände gegen die Vergabe an das Mütterzentrum 
Taunusstein erhoben, somit erhielt dieses den Zuschlag durch das Bundesmi-
nisterium. Im Nachgang konnte auch Oestrich-Winkel noch gefördert werden. 
Auch hierfür wurden seitens des Kreises keine Einwände erhoben.  

 
 

e)  barrierefreier/behindertengerechter Wohnraum/ S enioren- und     
     behindertengerechtes Wohnen und Leben  
 
Wohnungswirtschaft/Kommunale Wohnbaugesellschaften/ Bauämter:  
 

Ideensammlung 
 

·  Schaffung entsprechenden Wohnraumes (Neu- und Umbauten) mit 
Rücksicht auf hör-, geh- und sehbehinderte Menschen 
 

·  Bauliche Anforderungen, Vorschläge der Bauabteilung und des   
Gesundheitsamtes zu Barrierefreiheit umsetzen, Anschlüsse für hausin-
ternes Haustelefon bei „Seniorenwohnanlagen“ fordern, - auch in den 
Wohnanlagen in denen juristisch nur ein Mietverhältnis der Senioren 
besteht. 
Bei mangelnder Rechtsgrundlage, dennoch „Empfehlungen“ der Kom-
mune bei Bauanträgen einarbeiten. Kommunale Wohnungsbau GmbH 
sollte beispielhafte Konzepte entwickeln.  
 

·  Seniorengerechte Dorfplätze: Barrierefreiheit, Freizeitmöglichkeiten, 
Ruhebänke vor Einkaufszentren (Sponsoring), Bauleitplanung unter Be-
rücksichtigung der verschiedenen Behinderungsarten (Geh-, Seh-, 
Hörbehinderung) 
 

·  Ruhebänke vor Apotheken, Post und Banken. 
 

·  Zentral gelegene Grünzonen als Treffpunkt für alte und junge Men-
schen, Freizeitmöglichkeiten bereits in der Städte- und Regionalpla-
nung verankern/institutionalisieren.  

 
Angesicht von Verschlechterungen der dörflichen Infrastruktur durch Schlie-
ßungen von Post, Bankfilialen, kleinen Einkaufsläden und Geschäften in der 
Dorfmitte und der Tatsache, dass Fachärzte nur in Städten zu finden sind, 
spielt die Mobilität für das selbständige Leben im Alter zunehmend eine Rolle. 
Alte und behinderte Menschen, die krankheitsbedingt keinen Pkw fahren oder 
sich kein Auto leisten können, benötigen ein ausreichendes Angebot des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs. Hier sind bei Neuanschaffungen im ÖPNV 
behindertengerechte Niederflur-Fahrzeuge wünschenswert und es sollte der 
Bedarf festgestellt werden, inwieweit der Einsatz kleinerer Transporter und 
Sammelruftaxen nützlich wäre.  
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      f)  haushaltsnahe und personenbezogene Dienst leistungen 

GBW/VHS/Jobcenter/Wohlfahrtsverbände/Anbieter: Entwicklung entspre-
chender Dienstleistungen (siehe Ziffer 4.3 
) 
VHS und inversa haben ein Konzept zur Schulung von Haushilfen für ältere 
Menschen erarbeitet. Eine Kooperation mit den Pflegediensten wird derzeit 
angestrebt. 

 
 
g) Verbesserung der Infrastruktur als Aufgabe der K reisentwicklung und 

RTV (Anregungen seitens der Arbeitsgruppe siehe Zif fer e) 

Kreis/Kommunen/Anbieter  
 
Ideen und Ausführungen hierzu werden noch erarbeitet. 

 
 
h) kultursensible Altenpflege  

Kreis/Kommunen/Anbieter:  
Entwicklung von Projekten (siehe Ziffer 4.3) 
 
Zahlen und soziale Situation für ältere Migranten und Migrantinnen sollen 
durch die Integrationsionsbeauftragte ermittelt werden. 

 
 
i) hausinterne Organisationsentwicklung zur passgen auen Hilfegewäh-

rung im Rahmen der SGB 

Kreis (Fachdienst Soziales):  

Einführung von Fallmanagement  mit Budgetverantwortung und Einsatz ei-
ner Pflegefachkraft: 

Aufgrund des demografischen Wandels und dem damit verbundenen Anstieg 
an älteren, hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und damit auch einherge-
hend höheren Sozialhilfeaufwendungen wurde festgestellt, dass die Fälle der 
Hilfe zur Pflege zunehmen und auch eine hohe Komplexität aufweisen. Um 
diesen Entwicklungen entgegen zu wirken und eine Qualitäts- und Kos-
tensteuerung zu erreichen, wurde fachlich entschieden eine Fallsteuerung mit-
tels eines Fllmanagements und einer Pflegefachkraft im Fachdienst Soziales 
einzuführen. Eine entsprechende kombinierte Stellenbeschreibung (Dipl. 
Soz.päd/Dipl. Soz.arb/Dipl. Pflegewirt) und -ausschreibung liegt bereits vor. 
Die Stelle ist im Stellenplan 2008 vorgesehen. Diese Stelle gewinnt aus Sicht 
des Fachdienstes umso mehr an Bedeutung, als nun auch im Pflegeweiter-
entwicklungsgesetz ein Fallmanagement für das SGB XI eingeführt wird und 
die Einrichtung von Pflegestützpunkten vorgesehen ist. 

Fachlich sind neben personellen Ressourcen entsprechende Fortbildungen zu 
diesem neuen Themenfeld notwendig. Die Umstrukturierung bzw. die Einfüh-
rung des Fallmanagement und der Einsatz der Pflegefachkraft wird in jedem 
Fall den Einsatz finanzieller Mittel erfordern. 
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     Fortführung der Initiative  „Ambulant vor stationär “  
 

Information der Angehörigen zu anfallenden Kosten und Einschaltung von 
Kostenträgern vor  Heimaufnahme, Absprachen mit der Leitung der Pflege-
heime. Hier wurde begonnen Strukturen zu schaffen, die eine Aufnahme in Al-
ten- und Pflegeheime nur in Rücksprache mit dem Sozialhilfeträger möglich 
machen.  
 
Intensivere Kooperation mit den Sozialdiensten der Kliniken, verbindliche 
Kommunikationsstrukturen, ausgehend von den Krankenhaussozialdiensten. 
Frühzeitige Einschaltung des sozial-medizinischen Dienstes zur Prüfung der 
häuslichen Möglichkeiten einer ambulanten Versorgung, keine Auflösung der 
Wohnung ohne Kostenzusage der Sozialbehörde für stationäre Pflege. 
 
Ergänzend soll die Fachkraft Pflege zur Qualitätssicherung des örtlichen Kos-
tenträgers der Sozialhilfe zum Vergleich von Kosten der regionalen Anbieter 
von ambulanter Pflege, Heil und Hilfsmitteln und zur Unterstützung für häus-
lich pflegende Angehörige eingesetzt werden.  
 
Die vorhandene Struktur der Hilfeplankonferenzen für behinderte Menschen 
wird auch für Schnittfälle aus der Altenhilfe genutzt.  
 
 

   j) Aufbau eines Betreuten Wohnens für behinderte älter e Menschen mit und   
      ohne Pflegebedarf  
 

Eine durch den Fachdienst hierzu ins Leben gerufenen AG, welche aus Ver-
tretern aller im Kreis in der Behindertenhilfe tätigen Trägern besteht, hat hierzu 
aufgrund der eingereichten Konzepte einen Entwurf einer entsprechenden 
Vereinbarung erarbeitet, welche bei Bedarf die Bereitstellung von Plätzen im 
Betreuten Wohnen für diesen Personenkreis vorsieht. Die Vereinbarung steht 
kurz vor ihrem Abschluss.  
 

 
  k) Ausbau der bestehenden Hilfeplankonferenzen fü r ältere behinderte   

Menschen 
 

In den Hilfeplankonferenzen werden derzeit alle Fälle, die Aufnahme in einer 
stationären Einrichtung oder ambulanten Maßnahme der Eingliederungshilfe 
finden sollen, eingehend besprochen und  Empfehlungen für entsprechende 
Hilfen ausgesprochen. Diese Vorgehensweise ist für alle Maßnahmen, die be-
hinderte Menschen im Kreis in Anspruch nehmen wollen - auch auf die der Hil-
fe zur Pflege – auszuweiten. 
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4.3  Förderprogramm RTK zur Weiterentwicklung der A lten- und  
           Behindertenhilfestrukturen 
 
Der Landkreis übernimmt in diesen Handlungsfeldern durch die Bereitstellung von 
Fördermitteln  steuernde Funktion. 
 

4. 3.1 Zum Auf- und Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote  nach  
§ 45 c SGB XI für demenzkranke Menschen werden in den nächsten Jahren wei-
terhin Haushaltsmittel bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Komplemen-
tärförderung (Pflegekassen) nach festgelegten Förderrichtlinien und –verfahren. 
Haushaltsmittel in Höhe von 24.000,-- € wurden entsprechend für 2008/09 ge-
nehmigt. 
 
In 2007 fand eine Anerkennungsveranstaltung für die Betreuungskräfte statt. Die 
Altenhilfeplanung nimmt Koordinierungsaufgaben wahr. 

 
4. 3.2 Zur „Weiterentwicklung der Altenhilfestrukturen“  soll der Landkreis in 
den nächsten 5 Jahren mindestens jährlich ein Budget von 120.000 € zur Verfü-
gung stellen (2008 - 2012 insgesamt: 600.000 €). Für den Haushalt 2008/09 sind 
bereits  jährlich 120.000 €  eingestellt und genehmigt.  
 
Entsprechende Förderrichtlinien wurden im Fachdienst erarbeitet und dem Kreis-
ausschuss inzwischen zur Kenntnis gegeben. 

Die Förderrichtlinien sind zu veröffentlichen, da diese bei der Einreichung ent-
sprechender Anträge zukünftig zu Grunde gelegt werden.  

  

4.3.3 Der Kreis geht von einer deutlichen Erhöhung der Kosten der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen  über dem bisherigen Ansatz im Haus-
haltsplan aus. 

 
 
Kommunen, Träger und andere Akteure werden aufgerufen, Projekte zu konzipieren 
und einzureichen – Ideenwettbewerb - , die den identifizierten Zielgruppen ein mög-
lichst selbstständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen. Die Projekte 
und Initiativen sollen die beschriebenen Handlungsfelder insbesondere der Punkte 
c), d), f), g), und h)) aufgreifen.  
 
Der Landkreis entscheidet in eigener Zuständigkeit, welches Projekt eine Förderung 
erhält. 
 
Eine Komplementärförderung durch die Kommunen ist anzustreben. 
Eine Berücksichtigung aller Kreisregionen (Versorgungsregionen) ist sicher zu stel-
len. 
 
Durch ein solches Förderprogramm leistet der Landkreis Anschubfinanzierungen und 
gibt somit Impulse zur Strukturentwicklung vor Ort. 
 
Im Sinne einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Altenhilfestrukturen wird zu prü-
fen sein, welche Initiativen und Projekte eine dauerhafte Förderung benötigen und 
wie diese sichergestellt werden kann (Kommunen / Kreis / Land / Pflegekassen).  
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4.4. Weitere Handlungsfelder mit finanziellen Auswi rkungen  
 

 
Die Entscheidung zur Einführung und Weiterentwicklung des Fallmanagements 
wurde im Herbst 2007 getroffen. Entsprechendes Fachpersonal soll im Fach-
dienst Soziales eingesetzt werden. Die Stellenbeschreibung, Stellenbewertung 
und Stellenausschreibung liegen vor. Die Stelle wurde im Stellenplan 2008 be-
schlossen. 

·  Bereitstellung der finanziellen Ausstattung für die Ausweitung der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen bei Hinzukommen des Personenkreises 
der älter werdenden behinderten Menschen und insbesondere, 

�  für den Ausbau des Betreuten Wohnens für ältere behinderte Men-
schen 
 

�  für den Ausbau an tagesstrukturierenden Maßnahmen in Tagesstät-
ten für ältere behinderte Menschen  
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II  Jugendhilfe 
 
 
5.1  Allgemeine demografische Veränderungen 
 
 
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) konstatiert: „Der demografische Wandel ist die 
zentrale Herausforderung Deutschlands am Beginn des neuen Jahrtausends.“ Der 
Begriff der Alterspyramide scheint Vergangenheit zu sein. Am Anfang des 20. Jahr-
hunderts waren die jüngsten Jahrgänge auch die bevölkerungsreichsten. Schon im 
Jahr 1950 waren es die Zehnjährigen, im Jahr 2000 die 38-Jährigen und im Jahr 
2050 werden es die 60-Jährigen sein. Die Alterspyramide wird zur „Altersurne“. Die 
nachstehenden Grafiken verdeutlichen, dass dieser Trend auch im Bundesland Hes-
sen die Bevölkerungsentwicklung bestimmt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hessische Bevölkerung im Jahr 1910  Hessische Bevölkerung im Jahr 2000 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hessische Bevölkerung im Jahr 2050 
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Der Geburtenrückgang in Deutschland setzte in den 60er Jahren ein, seit 1972 liegt 
die Zahl der Sterbefälle höher als die der Geburten. Relativ hohe Zuwanderungen 
durch z.B. Gastarbeiter, Spätaussiedler oder Asylsuchende haben diesen Trend bis 
in die späten 90er Jahre ausgleichen können. Mittlerweile schwächt Migration den 
Geburtenrückgang nur noch ab. Dennoch wird der Anteil der jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund weiter ansteigen. 
 
Für die gesamte Bundesrepublik Deutschland ist festzustellen, dass der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen zukünftig kontinuierlich sinkt während der Anteil der über 
65-Jährigen in zum Teil hohem Maße ansteigt. 
 
Weitere bundesweite demografische Veränderungen sind eine starke Binnenwande-
rung von Ost nach West, aber auch nach Süden. Ballungsgebiete erfahren Bevölke-
rungszuwachs, während ländliche Gebiete, insbesondere an der östlichen Bundes-
grenze, schrumpfen. Seit der Wende haben zwei Millionen Menschen die östlichen 
Bundesländer verlassen. Zum Teil findet die Binnenwanderung selektiv statt – beruf-
liche Kompetenzen wandern von Ost nach West, während benachteiligte, niedrig ge-
bildete und unterprivilegierte Bevölkerungsschichten verbleiben. Mit dem Weggang 
von Bildung und Ausbildung gehen Zukunftspotenziale verloren, Standortfaktoren 
verschlechtern sich. Hiervon sind auch strukturschwache und ländliche Regionen im 
Westen betroffen, ein Grund für den Rheingau-Taunus-Kreis, den demografischen 
Wandel auf kommunaler Ebene aktuell und zukünftig genau zu betrachten. 
 
Schon diese allgemeinen bundesweiten demografischen Entwicklungen lassen die 
ersten Problemfelder mit Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe und ihre so-
zialen Dienste und Angebote sichtbar werden: 
 

·  Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
·  Fachkräftemangel 
·  Finanzierung von Hilfeangeboten 

 
 
5.2  Entwicklung der Jugendeinwohnerzahl 2006 - 202 0 
 
 
Um die künftigen Bedarfe in der Jugendhilfe einschätzen zu können, müssen zu-
nächst die Bevölkerungsvorausberechnungen betrachtet werden. Am 31.12.2003 
zählte der Rheingau-Taunus-Kreis 185.487 Einwohner. Für das Jahr 2020 geht die 
Bertelsmann Stiftung von 181.777 Einwohnern aus. Die Forschungs- und Entwick-
lungsgesellschaft Hessen mbH schätzt zum gleichen Zeitpunkt die Einwohnerzahl 
auf 184.100 voraus, während die Regionale Bevölkerungsvorausberechnung des 
Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) die Zahl von 188.289 Einwohnern prog-
nostiziert. Diese Zahl scheint deutlich zu hoch gegriffen, wenn man berücksichtigt, 
dass schon die Einwohnerzahlen 2004 - 2006 niedriger ausgefallen sind, als vom 
HSL in 2003 geschätzt.  
 
Im Jahr 2006  zählte der Rheingau-Taunus-Kreis 184.288 Einwohner. Anfang 2008 
wurde auf Basis der Jahre 2000 und 2006 von der Hessen Agentur eine Bevölke-
rungsvorausschätzung für den Rheingau-Taunus Kreis erstellt. Deren Berechnung 
ergibt eine Einwohnerzahl von 179.327 im Jahr 2020 . 
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Verschiedene Bevölkerungsvorausberechnungen     

RTK Hessen Agentur Bertelsmann F.+E. Hessen mbH  HSL 

Jahr 2020  179.327 181.777 184.100 188.289 
 
Die Einwohnerzahl des Rheingau-Taunus-Kreises wird also von 2006 bis zum Jahr 
2020 um 2,69% sinken. 
 
Sehr deutlich verändern werden sich die Altersanteile in der Bevölkerung. Im Jahr 
2006 lag der Anteil der Kinder- und Jugendlichen, also der 0 bis unter 18-Jährigen 
kreisweit bei 17,9%. Die Hessen Agentur schätzt den Anteil der Minderjährigen im 
Jahr 2020 kreisweit auf 14,0% ein. Die Anteile der Minderjährigen im Landkreis in 
den einzelnen Städten und Gemeinden sind in der Grafik auf Seite 17 dargestellt.  
Daraus ergibt sich folgende Berechnung für das Jahr 2020: 
 

Bevölkerungsprognose der Hessen Agentur GmbH 

Minderjährige Einwohner im Rheingau-Taunus-Kreis 

Jahr 2000 34.586 

Jahr 2006 32.964 

Jahr 2010 30.744 

Jahr 2020 25.186 

Jahr 2030 24.268 
 
 
Die Zahl der Minderjährigen im Rheingau-Taunus Kreis wird bis zum Jahr 2020 laut 
Hessen Agentur schätzungsweise um 7.778 Einwohner, d.h. 23,6% zurückgehen. 
 

Bevölkerungsprognose der Hessen Agentur GmbH 

Minderjährige Einwohner im Rheingau-Taunus-Kreis 

Jahr 2006 32.964 

Jahr 2020 25.186 

Rückgang 7.778 

in Prozent 23,6% 
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Anders als in der Alten- und Behindertenhilfe stellt sich hier die Frage, ob die Versor-
gungs- und Betreuungsstrukturen in der Kinder- und Jugendhilfe proportional zur 
rückläufigen Einwohnerzahl gegebenenfalls nicht mehr benötigt werden und daher 
abgebaut werden können. Neben der reinen Einwohnerzahl müssen daher eine Rei-
he weiterer Faktoren beachtet werden, die Einfluss auf die Bedarfslage der Jugend-
hilfe haben. 
 
 
5.3  Quantitative und qualitative Verschiebung des Jugendhilfebedarfs 
 
 
Die Bedarfsveränderungen in der Jugendhilfe werden zukünftig aufgrund des demo-
grafischen Wandels nicht nur aus quantitativen Verschiebungen resultieren, sondern 
auch aus qualitativen Veränderungen in den Lebenslagen der Kinder und Jugendli-
chen, sowie in den Rechtsgrundlagen und Leistungen der Jugendhilfe. 
 
Zu den quantitativen Verschiebungen zählen u. a.: 
 

·  Geburtenrückgang 
·  Migration 
·  (Selektive) Binnenwanderungen 
·  Steigende Lebenserwartung 

 
Zu den Variablen, die zu qualitativen Veränderungen der Lebenslagen von Kinder, 
Jugendlichen und Familien führen, gehören u. a.: 
 

·  Veränderung innerfamiliärer Erziehungsbedingungen 
 
·  Notwendigkeit mehrerer Einkommen in einer Familie 

 
·  Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit 

 
·  Hohe Steigerung der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften (Hartz IV) 

 
·  Kleiner werdende Verwandtschaftssysteme 

 
·  Integrationsmöglichkeiten für Binnen- oder Einwanderer 

 
·  Politisch-finanzielle Einflüsse, landesweit und kommunal 

 
·  Veränderungen in Rechtsgrundlagen der Jugendhilfeleistungen 

 
In dem Maße, wie diese Variablen die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendli-
chen und ihren Familien verschlechtern, wecken sie neue Bedarfe in der Jugendhilfe. 
Auch die quantitativen Verschiebungen führen regional zu sozialen Belastungen und 
stellen ein Gefahrenpotenzial insbesondere für schwach besiedelte Gebiete dar. 
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5.4  Gefahren und Herausforderungen für die Angebot e und Dienste der  
          Jugendhilfe im ländlichen Raum 
 
Im demografischen Wandel wirken sich Geburtenrückgang und Überalterung, be-
sonders in Verbindung mit Abwanderungen, negativ auf die Standortfaktoren ländli-
cher Kommunen aus. Obwohl die Nähe zum Ballungsgebiet gegeben ist, sinkt die 
Bevölkerungszahl des Rheingau-Taunus-Kreises bis 2020. Die Gefahren dieses 
Strukturwandels dürfen nicht außer Acht gelassen werden. 
 
Sinkende Einwohnerzahlen bedeuten eine geringere Nachfrage und Auslastung von 
Infrastrukturen. In letzter Konsequenz führt dies beispielsweise dazu, dass 
Schwimmbäder - in ländlichen Regionen und z.B. in Bad Schwalbach eine der wich-
tigsten Freizeiteinrichtung für Kinder und Jugendliche - wegen der hohen Unterhal-
tungskosten geschlossen werden müssen. Die Kaufkraft lässt nach, die wirtschaftli-
che Tragfähigkeit einzelner Städte und Gemeinden wird durch rückläufige Einnah-
men und höhere Ausgaben in Frage gestellt. Betriebe siedeln um oder laufen aus, 
Fachkräfte wandern ab. Einzelhandelsgeschäfte schließen, Ortskerne dünnen sich 
aus. In bestimmten Regionen kann die Grundversorgung nicht aufrechterhalten wer-
den. 
 
Herrschen in der Grundversorgung von ländlichen Kommunen schwierigere Bedin-
gungen und ist dadurch auch ein regionales Verkehrskonzept von Einsparungen be-
troffen, entsteht ein Erreichbarkeitsdefizit. 
 
Ein starker Rückgang in den jüngsten Jahrgängen führt dazu, dass Schulstandorte 
aufgegeben und Kindertageseinrichtungen geschlossen werden. 
 
Hier muss Jugendhilfe frühzeitig reagieren und verantwortungsvoll planen. Da die 
Steuerungsmöglichkeiten in hohem Maße von den regionalen Rahmenbedingungen 
abhängig und daher begrenzt sind, ist es wichtig, die einzelnen Kommunen in ihren 
Standortfaktoren zu stärken. Dies gelingt der Jugendhilfe nicht allein. Ein bedarfsori-
entiertes Angebot an sozialen Diensten und Einrichtungen für Kinder, Jugendliche 
und Familien ist ebenso wichtig wie strategische Ziele zu einer aktiven Gestaltung 
des demografischen Wandels. Eine integrierte kommunale Sozialplanung muss lang-
fristige Bleibeperspektiven entwickeln. 
 
 
5.5  Inanspruchnahme von Jugendhilfe 
 
 
Die Inanspruchnahme von Jugendhilfe im Rheingau-Taunus-Kreis verringert sich 
also nicht grundsätzlich proportional zur sinkenden Jugendeinwohnerzahl. Wo neue 
soziale Problemlagen entstehen, ist Jugendhilfe in höherem Maß notwendig. Offene 
Kinder- und Jugendarbeit erhöht mit ihren Angeboten als so genannter „weicher 
Standortfaktor“ die Attraktivität einer Kommune.  
 
Die Fallzahlen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie und die Hilfen 
zur Erziehung sind im Kreis in den letzten Jahren absolut und im Verhältnis zur Ju-
gendeinwohnerzahl angestiegen. 
 
 



- 43 - 

Fallzahlendichte:       

Anteil der Jugendhilfefälle an allen minderjährigen Einwohnern. 

Jahr 2003 2004 2005 2006 

RTK 7,00% 8,01% 8,36% 8,95% 
(hier: Fälle gem. §§ 13, 16-20, 23, 29-35, 42, 50 SGB VIII, § 1666 BGB, Amtshilfen) 

 
Hatten im Jahr 2003 noch sieben von 100 Kindern und Jugendlichen im Landkreis 
mit der Erzieherischen Jugendhilfe zu tun, waren es im Jahr 2006 knapp neun. 
 
„Ambulant vor stationär“, dieser Grundsatz findet in der Jugendhilfe ebenso wie in 
der Altenhilfe Anwendung. Seit Jahren steuert der Fachdienst Jugendhilfe seine Hil-
feplanung zugunsten des Anteils ambulanter Hilfen. Ein Herausnehmen von Kindern 
und Jugendlichen aus ihrer Familie erfolgt nur bei Gefährdung des Kindeswohls (Ver-
nachlässigung, Misshandlung, Missbrauch) oder in letzter Konsequenz einer be-
darfsgerechten individuellen Hilfeplanung. Wo es möglich ist, werden ambulante Hil-
fen installiert, die die verbliebenen Ressourcen der Familie aktivieren und stabilisie-
ren, Defizite in Erziehungskompetenzen aufarbeiten oder Jugendliche im Elternhaus 
verselbständigen. Hier spielt auch die Funktion des Kontrollauftrags eine Rolle. Nicht 
zuletzt verringern sich die Sachkosten der Jugendhilfe dadurch erheblich. Die Kosten 
für Heimunterbringung/Sonstige Betreute Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII sanken 
von ca. 4,9 Millionen € im Jahr 2002 auf ca. 3,6 Millionen € im Jahr 2006. 
 

Ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung 1998- 2006

103
148 158 173 194 224 219 243 274

204

249 256 252
261

288 257 236
264

0

100

200

300

400

500

600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

stationär

ambulant

 
 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 

 Fälle Anteil Fälle Anteil Fälle Anteil Fälle Anteil Fälle Anteil 

Ambulante Hilfen 103 33,6% 148 37,3% 158 38,2% 173 40,7% 194 42,6% 

Stationäre Hilfen 204 66,4% 249 62,7% 256 61,8% 252 59,3% 261 57,4% 

           

 2003 2004 2005 2006   

 Fälle Anteil Fälle Anteil Fälle Anteil Fälle Anteil   

Ambulante Hilfen 224 43,8% 219 46,0% 243 50,7% 274 50,9%   

Stationäre Hilfen 288 56,3% 257 54,0% 236 49,3% 264 49,1%   

           
Ambulante Hilfen zur Erziehung: Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe 

Stationäre Hilfen zur Erziehung: Vollzeitpflege, Heimunterbringung, Sonstige Betreute Wohnformen 
Alle minderjährigen Hilfeempfänger 1998-2006 im RTK, Quelle: Fachdienst II.5, Auswertung II JHP 
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Hier zeigt sich sehr deutlich, wie sich im Laufe der Jahre der Anteil ambulanter und 
stationärer Hilfen in der Erzieherischen Jugendhilfe verschoben hat. Dies setzt je-
doch einen intensiven Beratungs- und Planungsprozess voraus. So zeigt sich, dass 
auch der Anteil der Beratungen in der Jugendhilfe, gemessen an der altersgleichen 
Bevölkerung, in den letzten Jahren zugenommen hat. 
 
 

 
Fallzahlendichte:    

Anteil der Beratungsfälle an allen minderjährigen Einwohnern 

Jahr 2003 2004 2005 2006 

RTK 3,04% 3,93% 4,18% 4,36% 
Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, in Fragen der Partnerschaft, 

Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge 

 
 
 
In diesem Bereich, der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Erzieherischen 
Jugendhilfe durchgeführt wird, ist in den kommenden Jahren ein höherer Personal-
aufwand zu erwarten. Berücksichtigt man hierbei, dass jeder vollstationäre Jugend-
hilfefall ca. 50.000 EUR im Jahr kostet, ist dieser Einsatz wirtschaftlich. 
 
Ein weiterer spezifischer Faktor für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Ju-
gendhilfe bis 2020 ist die Entwicklung der Altersgruppe der 14 bis unter 18-jährigen 
Einwohner. Die Grafik beruht auf den Jahrgangsberechnungen der Hessen Agentur.  
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14 bis U18-Jährige im RTK 2000-2020
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Während die Zahl der Minderjährigen von 2000 bis zum Jahr 2020 kontinuierlich zu-
rückgeht, stagniert die Zahl der 14 bis unter 18-Jährigen in den kommenden sieben 
Jahren. Sie erreichte im Jahr 2007 den höchsten Wert seit 2000 und wird Ende 2015 
erstmals knapp unter das Niveau von 2000 fallen. 
 
Die Altersgruppe der 14 bis unter 18-Jährigen hat jedoch einen hohen Anteil an den 
Hilfen zur Erziehung. Im Jahr 2006 waren 77,4% aller minderjährigen Erziehungsbei-
standschaften 14 bis unter 18-jährig, 64,1% aller minderjährigen Heimfälle und 
29,3% aller Vollzeitpflege-Fälle. Von 5,1 Millionen EUR in diesem Sachkostenbereich 
wurden ca. 3,0 Millionen EUR für diese Altersgruppe ausgegeben. 
 
Da erst mit dem Alter von 14 Jahren die Strafmündigkeit einsetzt, ist auch für den 
Bereich der Jugendgerichtshilfe, die für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 
von 14 bis unter 21 Jahren zuständig ist, in den kommenden neun Jahren keine 
deutliche Entlastung durch den demografischen Wandel zu erwarten. Im Jahr 2008 
erreicht diese Altersgruppe ihren höchsten Wert. Erst Ende 2016 sinkt die Zahl die-
ser Altersgruppe knapp unter das Niveau von 2000. 
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14 bis U21-Jährige im RTK 2000-2020
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch den demografischen Wandel und 
den damit verbundenen Rückgang der Minderjährigen die Jugendhilfe im Rheingau-
Taunus-Kreis nicht im gleichen Maße proportional entlastet wird. Daher kann man 
nicht im Sinne einer „Jugendhilfequote“ einen an der altersgleichen Bevölkerung pro-
zentual angelegten Anteil von Jugendhilfefällen zukünftig pauschal pro Jahr ermit-
teln. Der demografische Wandel wird sich auf die einzelnen Leistungsbereiche der 
Jugendhilfe und ihre komplexen Handlungsfelder sehr unterschiedlich auswirken. Es 
ist daher wichtig, die Dynamik der Inanspruchnahme einzelner Teilleistungsbereiche 
in die Jugendhilfeplanung mit einzubeziehen. Im Rheingau-Taunus-Kreis werden die 
einzelnen Leistungsbereiche der Jugendhilfe mindestens einmal jährlich ausgewer-
tet, analysiert und an die aktuellen Bedarfe angepasst. Dies erfolgt quantitativ z.B. 
durch Personalanpassungen und optimierte Bezirksverteilungen, aber auch im Hilfe-
planungsprozess und in der Ausrichtung und Spezialisierung von Arbeitsbereichen. 
Hierdurch und durch modellhafte Ansätze und Flexibilisierungen in Leistungsberei-
chen unterliegt die Jugendhilfe im Landkreis einer ständigen Qualitätsentwicklung. 
 
Die zunehmende soziale und finanzielle Belastung für unterprivilegierte Bevölke-
rungsschichten und die ungleiche Entwicklung verschiedener Altersgruppen inner-
halb der Minderjährigen führen ebenso wie die Einflussnahme unterschiedlicher Va-
riablen in den nächsten sieben Jahren zu voraussichtlich unverändert hohen Anfor-
derungen für die Jugendhilfe im Kreis. Während gegebenenfalls sogar ein höherer 
Personaleinsatz nötig wird, ist in einzelnen Leistungsbereichen mit einer Stagnation 
oder einer leichten Dämpfung der Sachkosten zu rechnen. 
 
 
5.6  Versorgungsstrukturen in der Jugendhilfe 
 
 
Der Rheingau-Taunus-Kreis verfügt über eine ausgeprägte Trägerlandschaft im Be-
reich der Erziehungshilfen. Im Landkreis gibt es insgesamt 15 Anbieter von ambulan-
ten Maßnahmen, vier Anbieter von teilstationären Hilfen (Tagesgruppen) und 14 sta-
tionäre Heimeinrichtungen (inkl. betreuten Wohnformen) mit vielen hundert Plätzen. 
Die Träger sind zum Teil bereits lange ansässig und dem entsprechend stark in die 
regionalen Strukturen eingebunden. 
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Im Gegensatz zu Planungsansätzen in der Alten- und Behindertenhilfe ist nicht für 
alle Leistungsbereiche der Jugendhilfe des Rheingau-Taunus-Kreises eine wohnort-
nahe Versorgungsstruktur notwendig. Ein Jugendlicher aus Schlangenbad kann 
problemlos in einer Heimeinrichtung in Rüdesheim oder Idstein untergebracht wer-
den. Oftmals ist ein gewisser räumlicher Abstand zur Herkunftsfamilie der Hilfepla-
nung dienlich. In den ambulanten Hilfen (Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogi-
sche Familienhilfen) sind die beauftragten Träger ausreichend mobil. Die Tages-
gruppen sind an einigen Standorten im Kreis vorhanden, mit zusätzlichen Fahrdiens-
ten sorgen die Träger für Erreichbarkeit. Hier wären zusätzliche Standorte sinnvoll. 
Eine ausreichende Versorgung ist aktuell und  zukünftig gewährleistet. Die Träger 
werden auch von anderen Jugendämtern belegt. Ebenso bringt die Jugendhilfe des 
Rheingau-Taunus-Kreises Kinder und Jugendliche außerhalb des Kreises unter, 
wenn die Hilfeplanung spezielle Einrichtungen oder eine wohnortferne Betreuung 
erfordert. 
 
 
5.7  Versorgungsregionen in der Jugendhilfe 
 
 
Die im Teilbericht der Alten- und Behindertenhilfe gebildeten Versorgungsregionen 
sind nicht gänzlich kompatibel zu den Regionalräumen der Jugendhilfe. 
Im Bereich der Planung für die Betreuung von unter 3-Jährigen (Kindertagespflege, 
Kindertageseinrichtungen) und für die Kindertagesstättenentwicklungsplanung (3- bis 
unter 7-Jährige) sind kleinräumigere Bereiche notwendig. Hier ist es notwendig, die 
17 Städte und Gemeinden auch im Hinblick auf den demografischen Wandel einzeln 
zu betrachten. 
 
Für generelle Kernaussagen zur Auswirkung des demografischen Wandels auf die 
Jugendhilfe genügt vorerst der gesamte Landkreis als Versorgungsregion. Sollen im 
komplexen Spektrum der Leistungen einzelne Hilfebereiche genauer betrachtet wer-
den, müsste jeweils festgestellt werden, welche Versorgungsstruktur vorhanden oder 
nötig ist, um die Hilfe bedarfsgerecht vorzuhalten. Hier unterscheiden sich die einzel-
nen Hilfen maßgeblich voneinander. Unter den genannten quantitativen und qualita-
tiven Einflüssen und unter ihrer spezifischen Altersstruktur entfaltet jede Hilfeart im 
demografischen Wandel ihr eigenes Szenario. 
 
Hiervon unabhängig arbeitet die Fallsachbearbeitung der Jugendhilfe im Flächen-
kreis unter regionalisierten Aspekten. In der Haupt-Dienststelle im Kreishaus Bad 
Schwalbach arbeiten zwei Regionalteams in den Bezirken Untertaunus-West und 
Untertaunus-Ost, in der Außenstelle Rüdesheim ebenfalls zwei Regionalteams in 
den Bezirken Rheingau-West und Rheingau-Ost. Kindertagespflege-Team, Pflege-
kinderdienst, Jugendgerichtshilfe und die Abteilung Kindertagesstätten/Heimaufsicht 
arbeiten mit einer Bezirksaufteilung zentral von Bad Schwalbach aus, teilweise mit 
Außensprechstunden in einzelnen Kommunen oder der Außenstelle. 
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5.8  Demografischer Wandel und Bedarfsbereiche 
 
 
Unter allen vorgenannten Aspekten scheint es schwierig, eine Bedarfseinschätzung 
aufgrund des demografischen Wandels für das Jahr 2020 abzugeben. Die derzeit 
erkennbaren Tendenzen können jedoch für die nachfolgenden Bedarfsbereiche dar-
gestellt werden. In allen Betrachtungen finden die Einwohnerzahlen der regionalen 
Bevölkerungsvorausberechnung der Hessen Agentur Anwendung. 
 
5.8.1 Betreuung von unter 3-Jährigen 
 
Die Bedarfsermittlung für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern ist seit der Ein-
führung des Tagesbetreuungs-Ausbaugesetzes (TAG) und der Übertragung der Ver-
antwortung für die Bedarfsermittlung auf die Kommunen nach § 30 Hessisches Kin-
der- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB, vom 01.01.2007) Neuland für alle Beteilig-
ten. Die Bedarfe werden mit sehr unterschiedlichen Methoden ermittelt und liegen 
der Jugendhilfeplanung nicht komplett vor. 
 
Mitte 2006 wurden von der Jugendhilfeplanung alle Kinder unter 3 Jahren nach Städ-
ten und Gemeinen erhoben. Die Gesamtzahl betrug 4.624. Die Hessen Agentur er-
mittelte zum Ende des Jahres 2006 die Zahl von 4.450 Kindern im Alter unter 3 Jah-
ren, diese Werte scheinen konkludent. 
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Die Hessen Agentur sagt von 2010 bis 2020 einen viel geringeren Rückgang der 0 
bis unter 3-Jährigen als im vorherigen Jahrzehnt auf 3.939 Kinder voraus. Von 2020 
bis 2030 kann man bei einem Rückgang von nur 0,6% in zehn Jahren bereits von 
Stagnation sprechen. In einer früheren Bevölkerungsvorausberechnung hat das HSL 
ab dem Jahr 2023 bis 2050 einen weiteren deutlichen Rückgang von mehr als 1.000 
Kindern prognostiziert, hierzu liegt von der Hessen Agentur keine vergleichbare 
Prognose vor. 
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Einwohnerzahl der unter 3jährigen nach Städten und Gemeinden 

  2006 2010 2020 2030 
Aarbergen 125 108 90 75 
Bad Schwalbach 281 253 251 247 
Eltville 459 371 336 357 
Geisenheim 238 233 218 207 
Heidenrod 162 152 155 152 
Hohenstein 121 121 118 112 
Hünstetten 275 249 254 291 
Idstein 598 570 572 589 
Kiedrich 96 93 92 97 
Lorch 82 84 89 77 
Niedernhausen 362 356 350 338 
Oestrich-Winkel 268 250 221 207 
Rüdesheim am Rhein 223 210 195 168 
Schlangenbad 158 133 117 115 
Taunusstein 780 697 691 709 
Waldems 101 97 97 87 
Walluf 121 102 93 86 
RTK 4450 4079 3939 3914 

 
Das Hessische Sozialministerium hat zum Stichtag 15.03.2006 eine durchschnittliche 
Bedarfsquote für Betreuung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
von 14,3% aller hessischen Kinder unter 3 Jahren ermittelt. 
 
 
 
Es ist momentan nicht vorhersehbar, wie sich die Bedarfsquote in den nächsten Jah-
ren weiter entwickeln wird. Legt man die Bevölkerungsprognose der einzelnen Kom-
munen von der Hessen Agentur zu Grunde, ergibt sich folgende Bedarfseinschät-
zung: 
 

Bedarf an Betreuungsplätzen unter 3jährigen nach St ädten und Gemeinden  

bei einer Quote von 14,3% 2006 2010 2020 2030 
Aarbergen 18 15 13 11 
Bad Schwalbach 41 36 36 35 
Eltville 64 53 48 51 
Geisenheim 38 33 31 30 
Heidenrod 24 22 22 22 
Hohenstein 20 17 17 16 
Hünstetten 39 36 36 42 
Idstein 90 82 82 84 
Kiedrich 15 13 13 14 
Lorch 14 12 13 11 
Niedernhausen 52 51 50 48 
Oestrich-Winkel 41 36 32 30 
Rüdesheim am Rhein 33 30 28 24 
Schlangenbad 22 19 17 16 
Taunusstein 118 100 99 102 
Waldems 15 14 14 12 
Walluf 18 15 13 12 
RTK 661 583 564 560 
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Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände haben sich im April 2007 darauf ver-
ständigt, bis zum Jahr 2013 schrittweise ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot 
für durchschnittlich 35% der Kinder im Alter unter 3 Jahren aufzubauen. Durch die im 
Tagesbetreuungsausbaugesetz formulierten Mindeskriterien soll im Jahr 2010 ein 
Versorgungsniveau von durchschnittlich 21% für unter 3-Jährige erreicht werden. 
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Bei diesen angenommenen Bedarfsquoten ergibt sich folgende Einschätzung für den 
Bedarf an Betreuungsplätzen: 
 
 

Bedarf an Betreuungsplätzen unter 3-Jährigen nach S tädten und Gemein-
den 
2006 bei einer Quote von 14,3%, 2010 bei angenommenen 21% 

2020 und 2030 bei einer angenommenen Quote von 35% 

  2006 2010 2020 2030 
Aarbergen 18 23 32 26 
Bad Schwalbach 41 53 88 86 
Eltville 64 78 118 125 
Geisenheim 38 49 76 72 
Heidenrod 24 32 54 53 
Hohenstein 20 25 41 39 
Hünstetten 39 52 89 102 
Idstein 90 120 201 206 
Kiedrich 15 20 32 34 
Lorch 14 18 31 27 
Niedernhausen 52 75 123 118 
Oestrich-Winkel 41 53 77 72 
Rüdesheim am Rhein 33 44 68 59 
Schlangenbad 22 28 41 40 
Taunusstein 118 146 242 249 
Waldems 15 20 34 30 
Walluf 18 21 33 30 
RTK 661 857 1379 1370 

 
Da ab 2013 der gesetzliche Rechtsanspruch für die Betreuung von unter 3-jährigen 
Kindern eingeführt werden soll, können sich die Quoten für 2020 und 2030 weiter 
erhöhen. 
 
 
5.8.2  Kindertagesbetreuung von 3 bis unter 7-Jähri gen 
 
Für Kinder ab dem dritten Lebensjahr besteht bis zur Einschulung ein Rechtsan-
spruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung. Daher gibt es keine Quote, 
sondern die 3 bis unter 7-Jährigen in einem Kindergartenjahr (drei Jahrgänge plus 
der, mit Beginn des dritten Lebensjahres ansteigende, vierte Jahrgang) stellen den 
Maximalbedarf dar. Die Jugendhilfeplanung erstellt jährlich einen Kindertagesstät-
tenbedarfsplan mit Berechnungen von Maximalbedarf und Versorgungsquote, klein-
räumig nach allen 119 Ortsteilen im Landkreis aufgegliedert. Dieser Plan wird allen 
17 Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt. 
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Entwicklung der Einwohnerzahl der 3 bis unter 7-Jährigen bis 2020: 
 

3 bis unter 7jährige im RTK 2000-2030 (Hessen Agent ur)
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Die Hessen Agentur sagt von 2006 bis 2020 einen Rückgang der 0 bis unter  
3-Jährigen um 1.720 auf 5.211 Kinder, die entspricht 24,8% Rückgang, voraus. 
 
Ab 2020 steigt die Einwohnerzahl dieser Altersgruppe dann bis zum Jahr 2030 wie-
der auf 5.479. 
 
Die Jugendhilfeplanung erhebt seit 2001 über die Einwohnerdaten bereits geborener 
Kinder der Städte und Gemeinden die Zahl der 3 bis unter 7-Jährigen. Es ist festzu-
stellen, dass vor allem in den Jahren 2006 bis 2009 der Rückgang stärker ausfällt, 
als in der alten Regionalen Bevölkerungsvorausberechnung vom HSL geschätzt 
wurde. Die Hessen Agentur ermittelt jeweils zum Jahresende Werte, die mit denen 
der Jugendhilfeplanung (ermittelt jeweils im Herbst) stimmig sind. 
 
 
 

Vergleichszahlen 3 bis unter 7jährige 2003-2009
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Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel au f Kindertageseinrich-
tungen in den einzelnen Städten und Gemeinden im La ndkreis?  
 
Bis zum Jahr 2020 werden rund 1.700 Kindertagesstättenplätze weniger als 2006, 
das ist die Kapazität von 68 Gruppen (!), benötigt. Diese Zahl kann nicht pauschal 
auf das Kreisgebiet umgelegt werden, da der Rückgang der Kinderzahlen in den ein-
zelnen Städten und Gemeinden sehr unterschiedlich verläuft. Seit dem Kindergarten-
jahr 2001/02 erhebt die Jugendhilfeplanung die Kinderzahlen und erstellt jährlich ei-
nen Bericht mit einer validen Prognose für die kommenden beiden Kindergartenjahre 
auf Basis der Daten bereits geborener Kinder (Wahrscheinlichkeit 99,5%). 
 

  Einwohnerzahl 3-U7 Rückgang 
Stadt/Gemeinde 30.06.2002 30.06.2009 2002-2009 
Aarbergen 305 177 -42,0% 
Bad Schwalbach 444 387 -12,8% 
Eltville 667 600 -10,0% 
Geisenheim 519 367 -29,3% 
Heidenrod 369 235 -36,3% 
Hohenstein 257 196 -23,7% 
Hünstetten 488 370 -24,2% 
Idstein 1072 873 -18,6% 
Kiedrich 127 136 7,1% 
Lorch 173 133 -23,1% 
Niedernhausen 614 493 -19,7% 
Oestrich-Winkel 495 404 -18,4% 
Rüdesheim 432 322 -25,5% 
Schlangenbad 249 209 -16,1% 
Taunusstein 1190 1097 -7,8% 
Waldems 250 157 -37,2% 
Walluf 267 171 -36,0% 
Gesamter Landkreis 7918 6327 -20,1% 

 
 
Hier zeigen sich die drastischen Unterschiede zwischen den Kommunen mit teils 
dramatischen Rückgängen der Kinderzahlen. In Aarbergen geht die Zahl der Kinder-
gartenkinder vom Ende des Kindergartenjahres 2001/02 bis zum Ende des Kinder-
gartenjahres 2008/09 um 42,0% zurück! 
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Rückgang (rot) bzw. Zuwachs (grün) des Maximalbedar fs (Kinderzahl 3-U7)
in den Kindergartenjahren 2001/2002-2008/2009
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Der (einzige) Zuwachs der Gemeinde Kiedrich täuscht hier, da die Kinderzahl in 
Kiedrich von 2002 bis 2007 von 127 auf 171 anstieg, aber von 2007 bis 2009 wieder 
über 155 (2008) auf 136 fällt. 
 
 
Wie gehen die Kommunen und die Träger von Kindertag eseinrichtungen mit 
den Auswirkungen des Demografischen Wandels um? 
 
Unter den Aspekten des steigenden Bedarfs und der geänderten Gesetzeslage für 
die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern sowie des Demografischen Wandels voll-
zieht sich eine Reihe von inhaltlichen und strukturellen Veränderungen und Entwick-
lungen in den Kindertageseinrichtungen: 
 

·  Einrichtung von „altersstufenübergreifenden Gruppen“ für Kinder ab 2 Jahren 
·  hier vereinzelt Einrichtung von Gruppen für Kinder ab 1 Jahr geplant 
·  Einrichtung von Krippengruppen 
·  Einrichtung von Hortgruppen 
·  Schließung einzelner KiTa-Gruppen 
·  erstmalig: komplette Schließung einer eingruppigen Einrichtung im RTK 
·  Flexibilisierung und Erweiterung der Öffnungszeiten, auch einzelner Gruppen 
·  Durchführung von Grundschulangeboten in Räumen von KiTas 
·  Nutzung der Raumkapazitäten von KiTas durch Dritte (Vereine, Gruppen u. a.) 
·  Verringerung der Gruppengrößen – hier zeigen die Träger mittlerweile eine 

„höhere Auslastungstoleranz“, wenn die Gruppen nicht mehr voll belegt sind 
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Insbesondere in den vergangenen ein bis zwei Jahren zeichnen sich bestimmte neue 
Trends und Themen in der Kinderbetreuung ab: 
 

·  Immer mehr Träger setzen sich damit auseinander, zukünftig Kinder im Alter 
ab einem Jahr zu betreuen. Unter Berücksichtigung des Elterngeldes, des Ta-
gesbetreuungsausbaugesetzes und der geplanten Quotenerfüllung für 
Betreuungsplätze für Kinder von 1 bis unter 3 Jahren wird eine Zunahme des 
Bedarfs erwartet. Andererseits geht man davon aus, dass  für die Betreuung 
von Kindern im Alter von 0 bis 12 Monaten kaum Plätze nachgefragt werden, 
es sei denn in Tagespflege. 

·  Dort, wo im Rheingau-Taunus-Kreis Betreuungsangebote für Kinder im Alter 
von 2 bis unter 3 Jahren geschaffen wurden, werden diese in zunehmendem 
Maße in Anspruch genommen. Dieses kreisweite Phänomen signalisiert die 
Existenz eines Bedarfs, der bei Befragungen nicht in dieser Höhe geäußert 
und somit nicht erfasst wird. 

·  Nach Ansicht der Fachabteilung in der Jugendhilfe zeichnet sich ein Mentali-
tätswandel bei den Eltern ab. Mehr und mehr erkennen Eltern die pädagogi-
schen Vorteile des (sozialen) Lernens bei Kindern im Alter von 2 bis unter 3 
Jahren in Kindertageseinrichtungen. 

·  In vielen Einrichtungen findet derzeit (Stand 2007) ein intensiver Umpla-
nungsprozess statt, verbunden mit der Entwicklung neuer Betreuungskonzep-
te sowie baulichen und inhaltlichen Veränderungen. Ein Umbruch in der Arbeit 
geht vonstatten. 

 
Diese Trends und Veränderungen bringen auch strukturelle Probleme mit sich. Ne-
ben einer Verunsicherung der Eltern und des Personals bei sich ständig verändern-
den Rahmenbedingungen entsteht die Gefahr der Verteuerung der Angebote – aller-
dings bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität in der Arbeit. Besonders in ländlichen 
Gebieten haben die Träger der Einrichtungen Schwierigkeiten bei der Personalfin-
dung für die Integrationsmaßnahmen, was dazu führen kann, das im Einzelfall ge-
nehmigte Maßnahmen nicht durchgeführt werden können. 
 
Im Zuge dieser Veränderung entstehen Wünsche und Bedarfe seitens der Einrich-
tungen und der Fachabteilung. Wichtig wäre 
 

·  ein Fortbildungsprogramm, das die Umstrukturierungen qualitativ begleitet, 
hier muss mit den Kommunen über die Finanzierung verhandelt werden. Ge-
schätzte Kosten hierfür einmalig ca. 50.000 €, sowie künftig ca. 15.000 € pro 
Jahr 

·  intensivere Fachberatung durch den Rheingau-Taunus-Kreis zur Erfüllung des 
Steuerungsauftrages im Rahmen der Gesamtverantwortung des Planungs-
prozesses in der Jugendhilfe  

·  eine dringende Überarbeitung der Mindestverordnung für Krippengruppen und 
altersstufenübergreifende Gruppen durch das Land Hessen. Die Standards für 
die Einrichtungen müssten erweitert und neu geregelt und qualitative Katego-
rien entwickelt werden, anstatt Mindeststandards zu setzen. 

 
Es ist notwendig, jährlich kleinräumig die Daten für den Kindertagesstätten-
Entwicklungsplan zu erheben, da die unterschiedlich starken Rückgänge in einer je-
weilig individuellen kommunalen Gesamtplanung berücksichtigt werden müssen. 
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5.8.3 Jugendhilfe – Beratung in Fragen der Erziehun g, Partnerschaft, Trennung, 
Scheidung, Umgang mit der Personensorge (§§ 16-18 S GB VIII) 
 
Die Fallzahlendichte in diesem Teilbereich der Jugendhilfe stieg in den letzten Jah-
ren von 3,04% auf 4,36% an. 
 
 

Fallzahlendichte:       

Anteil der Beratungsfälle an allen minderjährigen Einwohnern 

Jahr 2003 2004 2005 2006 

RTK 3,04% 3,93% 4,18% 4,36% 

 
 
Mit einer weiteren Zunahme ist zu rechnen. Eine vorsichtige Steigerung von 0,75 
Prozentpunkten je Stadt und Gemeinde wird angenommen.  
 
 
 
Im Jahr 2020 sind folgende Fallzahlen je Stadt und Gemeinde zu erwarten: 
 

  U18 2020 in% 0-U18 2020 
Dichte 2020 

in% 
Fälle 2020 

Aarbergen 10,7% 554 4,30% 24 
Bad Schwalbach 14,3% 1.548 6,20% 96 
Eltville 14,0% 2.336 4,56% 107 
Geisenheim 12,8% 1.415 5,89% 83 
Heidenrod 13,2% 1.073 4,20% 45 
Hohenstein 13,1% 759 4,33% 33 
Hünstetten 15,3% 1.620 3,14% 51 
Idstein 15,7% 3.563 6,63% 236 
Kiedrich 15,0% 618 4,79% 30 
Lorch 14,9% 535 4,20% 22 
Niedernhausen 15,1% 2.061 4,28% 88 
Oestrich-Winkel 12,8% 1.437 5,79% 83 
Rüdesheim 13,0% 1.224 7,23% 88 
Schlangenbad 12,7% 754 4,27% 32 
Taunusstein 15,2% 4.548 5,02% 228 
Waldems 10,9% 585 2,92% 17 
Walluf 10,7% 557 5,40% 30 
Gesamter Kreis 14,0% 25.187 5,11% 1.295 
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5.8.4  Jugendhilfe – Hilfen zur Erziehung: 
 
 
Unter §§ 29-35 SGB VIII „Hilfen zur Erziehung“ versteht man Soziale Gruppenarbeit, 
Erziehungsbeistandschaften, Sozialpädagogische Familienhilfen, Tagesgruppen, 
Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Sonstige betreute Wohnformen, Intensive So-
zialpädagogische Einzelbetreuungen, sowie Inobhutnahmen § 42 SGB VIII. 
 
 
Mit einer Stagnation oder einer weiteren leichten Zunahme ist zu rechnen. Eine vor-
sichtige Steigerung von 0,2 Prozentpunkten je Stadt und Gemeinde wird angenom-
men. Im Jahr 2020 sind folgende Fallzahlen zu erwarten: 
 
 
 

  U18 2020 in% 0-U18 2020 
Dichte 2020 

in% 
Fälle 2020 

Aarbergen 10,7% 554 2,33% 13 
Bad Schwalbach 14,3% 1.548 4,20% 65 
Eltville 14,0% 2.336 1,27% 30 
Geisenheim 12,8% 1.415 1,67% 24 
Heidenrod 13,2% 1.073 1,74% 19 
Hohenstein 13,1% 759 1,05% 8 
Hünstetten 15,3% 1.620 0,81% 13 
Idstein 15,7% 3.563 2,25% 80 
Kiedrich 15,0% 618 2,14% 13 
Lorch 14,9% 535 3,04% 16 
Niedernhausen 15,1% 2.061 1,64% 34 
Oestrich-Winkel 12,8% 1.437 2,56% 37 
Rüdesheim 13,0% 1.224 2,71% 33 
Schlangenbad 12,7% 754 2,07% 16 
Taunusstein 15,2% 4.548 2,58% 117 
Waldems 10,9% 585 1,43% 8 
Walluf 10,7% 557 2,73% 15 
Gesamter Kreis 14,0% 25.187 2,14% 541 
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5.8.5 Jugendhilfe – Mitwirkung an Familiengerichtsv erfahren (§ 50 SGB VIII, § 
1666 BGB) 
 
Mit einer Stagnation oder einer weiteren leichten Zunahme ist zu rechnen. Eine vor-
sichtige Steigerung von 0,2 Prozentpunkten je Stadt und Gemeinde wird angenom-
men. Im Jahr 2020 sind folgende Fallzahlen zu erwarten: 

 
 U18 2020 in% 0-U18 2020 Dichte 2020 in% Fälle 2020 

Aarbergen 10,7% 554 1,13% 6 
Bad Schwalbach 14,3% 1.548 1,71% 26 

Eltville 14,0% 2.336 1,21% 28 
Geisenheim 12,8% 1.415 0,88% 12 
Heidenrod 13,2% 1.073 0,84% 9 
Hohenstein 13,1% 759 0,53% 4 
Hünstetten 15,3% 1.620 0,61% 10 

Idstein 15,7% 3.563 1,15% 41 
Kiedrich 15,0% 618 0,55% 3 
Lorch 14,9% 535 0,84% 4 

Niedernhausen 15,1% 2.061 1,09% 22 
Oestrich-Winkel 12,8% 1.437 1,58% 23 

Rüdesheim 13,0% 1.224 1,85% 23 
Schlangenbad 12,7% 754 1,03% 8 
Taunusstein 15,2% 4.548 1,16% 53 

Waldems 10,9% 585 0,57% 3 
Walluf 10,7% 557 1,72% 10 

Gesamter Kreis 14,0% 25.187 1,13% 286 

 
 
5.8.6 Jugendhilfe – Restliche Fälle und Amtshilfen 
 
Mit einer Stagnation oder einer weiteren leichten Zunahme ist zu rechnen. Eine vor-
sichtige Steigerung von 0,2 Prozentpunkten je Stadt und Gemeinde wird angenom-
men. Im Jahr 2020 sind folgende Fallzahlen zu erwarten: 
 

  U18 2020 in% 0-U18 2020 Dichte 2020 in% Fälle 2020 
Aarbergen 10,7% 554 3,57% 20 
Bad Schwalbach 14,3% 1.548 2,38% 37 
Eltville 14,0% 2.336 1,24% 29 
Geisenheim 12,8% 1.415 1,85% 26 
Heidenrod 13,2% 1.073 1,39% 15 
Hohenstein 13,1% 759 2,74% 21 
Hünstetten 15,3% 1.620 1,55% 25 
Idstein 15,7% 3.563 1,17% 42 
Kiedrich 15,0% 618 2,79% 17 
Lorch 14,9% 535 2,07% 11 
Niedernhausen 15,1% 2.061 1,43% 29 
Oestrich-Winkel 12,8% 1.437 2,13% 31 
Rüdesheim 13,0% 1.224 2,32% 28 
Schlangenbad 12,7% 754 0,93% 7 
Taunusstein 15,2% 4.548 1,54% 70 
Waldems 10,9% 585 1,04% 6 
Walluf 10,7% 557 1,62% 9 
Gesamter Kreis 14,0% 25.187 1,72% 423 
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Im Zeichen des demografischen Wandels werden die Jugendhilfezahlen von 2006 
bis 2020 wahrscheinlich zurückgehen. In den beratenden und ambulanten Teilberei-
chen wird der Rückgang später und geringer einsetzen. Hier ist eine ausreichende 
und kompetente Personalausstattung wichtig, um den präventiven Bereich und die 
Hilfeplanung steuern zu können und um Folgekosten für intensivere, wesentlich teu-
rere Maßnahmen zu vermeiden. 
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Die Verschiebung der Bedarfslagen in der Jugendhilfe unterliegt einem immerwäh-
renden dynamischen Entwicklungsprozess und muss in kurzen Zeitabständen analy-
siert werden, um sodann in der Jugendhilfeplanung Berücksichtigung zu finden. 
 
Dies geschieht im Rheingau-Taunus-Kreis im Gesamtprozess der Jugendhilfepla-
nung in enger Abstimmung mit den Fachdiensten, den beauftragen Trägern, den 
Kommunen und anderen Beteiligten. 
 
 
5.9  Handlungsfelder der Jugendhilfe 
 
 
 
Im Folgenden werden Handlungsfelder und mögliche zuständige Akteure benannt. 
Die Auflistung erfolgt ohne Sortierung nach Prioritäten. Die Handlungsfelder sind 
strategische Vorab-Planungen in Form eines Brainstormings, die zwischen den 
Fachdienstleitungen der Fachdienste Jugendhilfe und Jugend- und Familienbera-
tungsstellen sowie der Jugendhilfeplanung unter Beteiligung der Fachabteilungen 
abgestimmt sind. 
 
 

·  Ausbau präventiver und offener Strukturen. Einrichtung eines ansprechenden, 
jugendgemäßen Internetportals mit kreisweiten Informationen, Online-
Angeboten, Hotlines, Beratungsformen u. v. m., ggf. in Zusammenarbeit mit 
einem geeigneten Kooperationspartner. 

o Kreis : Kapazitäten für präventive Projektarbeit in der Jugendhilfe schaf-
fen, flächendeckender kreisweiter Ausbau der Elterntrainings und ande-
rer niedrigschwelliger Angebote. 
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o Kommunen : Professionalisierung der offenen Jugendarbeit, bedarfsge-
rechte Jugendhäuser in zentraler Ortslage, Einführung von Streetwork, 
mobile Jugendarbeitskonzepte, Kooperationsformen mit Kinderta-
geseinrichtungen und Jugendzentren entwickeln. 

 
·  Ausbau der flächendeckenden Schulsozialarbeit im Landkreis in Verbindung 

mit der Einführung der Ganztagsschule 
 

o Kreis : Finanzierung, Koordination 
o Kommunen : Beteiligung, Einbindung der kommunalen Jugendarbeit 
o Land : Ganztagsschule 

 
·  Aufbau eines kreisweiten dezentralisierten Beratungsdienstes durch den 

Fachdienst Jugend- und Familienberatungsstellen oder den Fachdienst Ju-
gendhilfe. Abdeckung möglichst aller Kommunen, Qualifizierung der Bera-
tungstätigkeiten nach §§ 16-18 SGB VIII. Wichtig sind eine enge Vernetzung 
und eine Fallkoordination mit der Schulsozialarbeit im Landkreis 
 

o Kreis : Umstrukturierung und Personal 
o Kommunen : Räumlichkeiten 

 
·  Ausbau von qualifizierter Tagespflege und Vollzeitpflege als Jugendhilfemaß-

nahmen und familiären Hilfen zur Erziehung 
 

o Kreis : Personalkapazitäten, Akquise- und Qualifizierungsstrukturen 
verbessern und finanzieren 

 
·  Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote 

o Kommunen: Bedarfsermittlung, Ganztagsplätze in Einrichtungen 
 

·  Jugendberufshilfe mit Schwerpunkt „Übergang Schule-Beruf“ in Ergänzung 
zur Schulsozialarbeit in den Sekundarstufen 
 

o Kreis : Finanzierung, Koordination 
o Kommunen : Einbindung ortsansässiger Betriebe in das Konzept 

 
·  Duchgängige (ganzjährige) Angebote sozialer Gruppenarbeit nach regionaler 

Bedarfslage 
 

o Kreis : Finanzierung, mehr Personalkapazitäten 
 

·  Spezifische niederschwellige Betreuungs- und Gruppenangebote der Jugend-
hilfe in Abstimmung mit der kommunalen Jugendpflege 
 

o Kreis : Finanzierung, Personalkapazitäten 
 

·  Möglichkeiten für die Jugendhilfe zur Einrichtung von unkonventionellen Mo-
dellprojekten, Spezialdiensten, Umstrukturierungen, Unterstützung konstrukti-
ver Experimentierfreudigkeit durch die Behördenleitung 
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·  Zeitgemäße Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze in der Jugendhilfe wie 
zum Beispiel ein Internetanschluss und wichtige Bücher wie SGB VIII Kom-
mentar an jedem Arbeitsplatz. 

 
·  Fortbildungsprogramm zur qualitativen Begleitung der Umstrukturierungen in 

der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in Kindertageseinrichtungen. Mit 
den Kommunen ist im Zusammenhang mit den Betriebskostenzuschüssen 
über die Finanzierung zu verhandeln. Geschätzte Kosten: Einmalige Sachkos-
ten ca. 50.000 €, sowie künftig ca. 15.000 € pro Jahr 

 
·  Intensivere Fachberatung der Kindertageseinrichtungen durch den Rheingau-

Taunus-Kreis zur Erfüllung des Steuerungsauftrages im Rahmen der Gesamt-
verantwortung des Planungsprozesses in der Jugendhilfe 

 
 
5.10 Weitere benachbarte Handlungsfelder zur aktive n Gestaltung des demo-
grafischen Wandels mit Auswirkungen auf die Jugendh ilfe und die Lebenswel-
ten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 
 
 
Die Auflistung erfolgt in loser Reihenfolge ohne Gewichtung von Prioritäten. Sie er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Umsetzung muss durch die jeweils 
beteiligten Akteure erfolgen, dies können der Landkreis, die Kreis- und Kommunalpo-
litik, Landesbehörden, Kommunen, freie Träger, Betriebe, Vereine und Verbände, 
Initiativen und Bürger sein. 
 

·  Entwicklung eines demografischen Leitbildes für den Landkreis 
 

·  Entwicklung eines kommunalen Zukunftsleitbildes 
 

·  Vernetzung der Lokalen Bündnisse 
 

·  Förderung des generationsübergreifenden Miteinanders 
 

·  Nutzung der Ressourcen kinderloser Senioren 
 

·  Umnutzungskonzepte sozialer und öffentlicher Liegenschaften im Sinne flexib-
ler Nutzung und Mehrfachnutzung, Multifunktionseinrichtungen 

 
·  Flächendeckende Einführung der Breitband-Internet-Technologie auch in 

ländlichen Strukturen 
 

·  Gemeindeübergreifende Kindertagesstätten- und Kinderbetreuungsplanung 
 

·  Ausbau regionaler Nahverkehrskonzepte für den ländlichen Raum, flexible An-
ruf-Bus-Systeme („Hohensteiner Bus’je“), Mobilität von Minderjährigen si-
chern, Abstimmung mit ÖPNV, Aufbau sinnvoller Wegestrukturen im Kreis 

 
·  Senioren- und behindertengerechte Einkaufsstrukturen/-services 

 



- 62 - 

·  Sicherung wohnortnaher Bildungsangebote 
 

·  Sicherung der Versorgungsqualität von Familien in ländlichen Regionen 
 

·  Attraktivität von Schule als Lebenswelt erhöhen 
 

·  Vernetzung mit der Schulentwicklungsplanung 
 

·  Standortfaktoren schaffen, verbessern und erhalten, Bleibeanreize liefern 
 

·  „Familienfreundliche Kommune“: Familienfreundliche Bebauungspläne, mach-
bare Finanzierungen, familienorientiertes Standortmarketing, Familienveran-
staltungen, Familientage, Wettbewerbe zur Familienfreundlichkeit 

 
·  Förderung von Tourismus und Naherholung 

 
·  Handlungsfeld „Betrieb“, betriebliche oder betriebsnahe Ganztagsbetreuung, 

flexible Arbeitszeitmodelle, Zeitpunkt-Arbeit, Halten von Fachkräften (in der 
Region), Familien-Kantine 

 
 
III  Gesundheitsverwaltung 
 
 
 
- Gedanken und Vorschläge des Gesundheitsamtes   
�
6.1  Droht im RTK zukünftig ein Notstand bei der är ztlichen Versorgung von   
       immer mehr alten Menschen? 
 
 
Eine aktuelle Studie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KV) und der Bundes-
ärztekammer zur Altersstruktur- und Arztzahlentwicklung bestätigt den Mangel an 
Ärzten nicht nur im stationären Bereich, sondern auch auf dem ambulanten Sektor 
und skizziert ein teilweise besorgniserregendes Bild. 
 
In Hessen sinken die Arztzahlen. Geht die Entwicklung so weiter, wird es in den kom-
menden Jahren an Nachwuchs fehlen. 
 
Die Ärzte im niedergelassenen Bereich finden immer öfter keine Nachfolger mehr. 
Daran sind unter anderem die Arbeitsbedingungen schuld, die die ambulante Ver-
sorgung erschweren. „ Der Arztberuf erscheint nicht mehr attraktiv. Er ist geprägt 
durch zu hohe Arbeitsbelastung, geringen Verdienst und unregelmäßige, lange Ar-
beitszeiten - vor allem als Landarzt",  stellte der stellvertretende Vorsitzende der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, in einer Presseerklärung im August 2007 fest. 
„Der Ärztemangel wird in den kommenden Jahren noch gravierender, wenn eine 
große Anzahl von Vertragsärzten altersbedingt aus den Praxen ausscheidet. Bereits 
heute bestehen in einigen ländlichen Gebieten wie d em Vogelsbergkreis, dem 
Odenwaldkreis oder der Region um Fulda lokale Engpä sse im hausärztlichen 
Bereich.“ 
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Die Patientenversorgung wird zusätzlich durch Abwanderung von Ärzten ins Ausland 
und Praxisschließungen aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten belastet. 
 
In Hessen ist laut KV vor allem die hausärztliche Versorgung besonders betroffen. 
 

Auch die besten Berechnungsprogramme zur Demografie können nur existierende, 
bekannte Trends fortschreiben. Strukturbrüche sind nicht vorhersagbar. Zunahme 
der Altenjahrgänge, höhere Lebenserwartung und damit steigende Kosten im Ge-
sundheitswesen sind seit längerem in der Diskussion. Die Stellschrauben des Re-
chenmodells als wichtige Modellannahmen, z.B. der Anstieg der Lebenserwartung 
um ca. sechs Jahre, ist jedoch alles andere als eine sichere Prognose. Nicht nur 
Kinderärzte sind angesichts von Adipositas (Fettleibigkeit) bei ca. 25 Prozent der 
Kinder, Bewegungsarmut, frühzeitigem Konsum von Alkohol, Nikotin und Drogen, oft 
schon in ihrer körperlichen Entwicklungsphase zwischen dem 11. und 14. Lebensjahr 
beginnend, unsicher, ob der Trend tatsächlich auch langfristig in diese Richtung geht.  

 

Ob mit einer veränderten Altersstruktur schon bald eine medizinische Unterversor-
gung verbunden sein wird, hängt nicht zuletzt auch vom ökonomischen Einsatz der 
finanziellen Ressourcen im System und den beruflichen Perspektiven der Leistungs-
träger im Gesundheitswesen ab. 
 
Langfristprognosen sind unseres Erachtens im Hinblick auf die ärztliche Versorgung 
reine Spekulation. Es lassen sich immer noch genügend motivierte junge Menschen 
zu Medizinern, Krankenschwestern, Physiotherapeuten und Pflegekräften ausbilden. 
Während genügend Ausbildungsplätze in Therapie- und Pflegeberufen zur Verfü-
gung stehen - unter anderem auch in unserem Kreis in der Europa-Freseniusschule 
in Idstein - sind die Studienplätze für das Medizinstudium an deutschen Universitäten 
stark limitiert, die Nachfrage übersteigt seit Jahren das Angebot.  
 
Man wird dem medizinischen Nachwuchs im einheimischen Gesundheitssystem eine 
berufliche Perspektive bieten müssen, um Abwanderung und Umorientierung zu ver-
hindern.  
 
Derzeit ist der Rheingau-Taunus-Kreis mit einer gleich bleibend hohen Arztdichte 
und drei Schwerpunktkliniken der Gerontopsychiatrie (Hessenklinik Rheinhöhe, Va-
lentinushaus Scivias, Otto- Fricke KH) noch sehr gut versorgt. Im Rheingau-Taunus-
Kreis sind 227 Ärzte verschiedener Fachrichtungen, davon sieben Fachärzte mit Zu-
satzbezeichnung Psychiatrie niedergelassen. Es zeichnet sich jedoch ein spezieller 
Bedarf in der ambulanten Psychiatrie ab. Für die Diagnostik zur Feststellung einer 
schleichenden Demenz und damit Einschränkungen bei der Fahrtauglichkeit 
von älteren Führerscheininhabern werden zukünftig m ehr geriatrisch geschulte 
Haus- und Fachärzte benötigt werden.  Anregungen des Gesundheitsamtes zur 
Zulassung eines weiteren Facharztes/ärztin für Psychiatrie und für Kinderpsychiatrie 
wurden in den letzten Jahren durch die KV unter Hinweis auf eine ausreichende Ver-
sorgung zurückgewiesen. Der Bedarf des Rheingau-Taunus-Kreis wird wegen der 
Anbindung der Patienten an die medizinische Versorgung der Stadt Wiesbaden nicht 
isoliert betrachtet. Im Jahr 2006 wurde schließlich ein zusätzlicher Psychiater in einer 
Gemeinschaftspraxis zugelassen. 
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Das Gesundheitsamt verzeichnet in den letzten fünf Jahren bereits zunehmende Auf-
träge der Führerscheinstelle des Rheingau-Taunus-Kreis in Amtshilfe. Gutachterliche 
Stellungnahmen zur Fahrtauglichkeit bei älteren Menschen, die im Straßenverkehr 
aufgefallen sind, werden nachgefragt. 
 
In etwa 30 % der Fälle konnten eingeleitete medizinische Maßnahmen den Gesund-
heitszustand nicht stabilisieren oder eine dementielle Entwicklung war so weit fortge-
schritten, dass die Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis entziehen musste.  
In einigen Fällen konnte auch schon eine einfache Augenoperation Abhilfe schaffen. 
Der Entzug der Fahrerlaubnis stellt immer einen gravierenden Eingriff in die Mobilität 
und damit die Lebensqualität, besonders bei alleinstehenden älteren Menschen dar. 
Es entsteht ein Versorgungsbedarf durch Dritte.  
 
Zeitgemäße Modelle müssen als präventive Maßnahmen unvoreingenommen 
diskutiert werden,  zum Beispiel regelmäßige Seh- und Hörtests für Ältere, freiwillige 
Fahrproben bzw. Training am Fahrsimulator ohne Sanktionen. Die Zulassung der 
eingeschränkten Fahrerlaubnis: etwa nur am Tage von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang, nur bei guten Straßenverhältnissen ohne Eis und Schnee bei guter Sicht, 
nur im begrenzten Umkreis des Wohnumfeldes.  
 
Die Autoindustrie bietet für ältere Menschen bereits heute viele technische Möglich-
keiten, wie z.B. Bremsassistent, Einparksensorik, Spurhaltesystem, Automatikgetrie-
be, die auch auf ältere Menschen abgestimmt sind und körperliche Nachteile aus-
gleichen können. 
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IV Die IDEE für den Rheingau-Taunus-Kreis 
 
 
 

Integrierte DEmografische Entwicklung 
als Gesamtplanungsprozess 
 
 
 
Schaffung einer zentralen Struktur im Landkreis 
Eine mögliche Form: 
 

·  Stabsstelle eines hauptamtlichen Beauftragten für Demografie, Familien und 
Lokale Bündnisse 

 
Vorbildcharakter: Im Landkreis Günzburg in Bayern wurde nach einem Kreistagsbe-
schluss vom Dezember 1999 die bundesweit erste Stelle eines Demografiebeauf-
tragten – „Beauftragter für Familie, Demografie und Integration“ ins Leben gerufen.  
Siehe auch unter www.landkreis-guenzburg.de – „die Familien- und Kinderregion“ 
 
Zentrale  Aufgaben: 
 

·  Entwicklung eines Demografischen Leitbildes für den Kreis 
·  Entwicklung strategischer Ziele zum demografischen Wandel 
·  Koordination Lokaler Bündnisse (Familien, Mittelstand) 
·  Familienkonzept für den Landkreis 
·  Entwicklung von Beteiligungsformen 

 
Weitere  Aufgaben: Koordination und Zusammenführung aller bereits vorhandenen 
Strukturen, Arbeits- und Themenbereiche zu einer Gesamtplanung unter dem Aspekt  
„Demografischer Wandel im Rheingau-Taunus-Kreis“. 
 
Prämissen : Sicherung von Standortfaktoren, Entwicklung von Bleibeperspektiven 
 

·  Versorgungsstrukturen in der Alten- und Behindertenhilfe 
·  Schulentwicklung, schulische Betreuung, Ganztagsschule 
·  Förderung von Ehrenamtsstrukturen und –konzepten 
·  Regionalisierung und Spezialisierung in der Jugendhilfe 
·  Nahverkehrskonzepte im Kreis 
·  Bauleitplanung 
·  Wirtschaftsförderung 
·  Natur, Tourismus und Umwelt 
·  Gesundheitswesen 

 
Die Chance für den Rheingau-Taunus-Kreis: 
Viele Ansätze zur Entwicklung eines demografischen Leitbildes sind bereits vorhan-
den oder im Entstehen. Sie müssen aufgegriffen, formuliert, zentral koordiniert und 
weiterentwickelt werden.  
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Schlussbemerkungen: 
 
 
Die Arbeitsgruppe „Demografischer Wandel“ hat in erster Linie Daten verwendet, die 
in den Fachdiensten vorgelegen haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
Träger weitere Angebote vorhalten und erheben damit keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.  
 
Der Bericht stellt eine Einstiegshilfe in eine noch auf breiter Basis zu führende Dis-
kussion dar. Wir empfehlen die Bevölkerungsprognose der Hessen Agentur einzuse-
hen. 
 
Zur Bearbeitung der Handlungsfelder sind weitere Akteure erforderlich - interne 
Fachdienste, Kommunen, Politik, Träger - die gemeinsam zukunftsfähige Strukturen 
in  der Alten-, Jugend- und Behindertenhilfe entwickeln. Ziel ist der Aufbau bedarfs-
gerechter Angebote, die ein möglichst langes, selbständiges Leben in der häuslichen 
Umgebung ermöglichen. 
 
 


